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Datenübersicht 2019 
Daten der Gesundheitsämter: Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen – Unterrichtung und 
Intervention der Gesundheitsämter 
Anzahl versendete Einladungen zu den Früherkennungsuntersuchungen U4 bis U9 
durch das Zentrum für Kindervorsorge (ZfK)  261.476 

Durchgeführte Früherkennungsuntersuchungen nach Einladung und Erinnerung 231.392 
Teilnahmequote nach Einladung und Erinnerung  
(Anteil der bestätigten Früherkennungsuntersuchungen an allen Einladungen) 88,5 % 

Meldungen des ZfK an zuständiges Gesundheitsamt über Fälle von fehlenden Un-
tersuchungsbestätigungen 30.084 

Meldequote (Anteil der Meldungen über fehlende Untersuchungsbestätigungen an 
allen Einladungen) 11,5 % 

Anzahl „echte“ Nichtteilnahmen1 12.989 
    davon Früherkennungsuntersuchung bereits terminiert  
    ohne Terminierung 

6.175 
6.814 

Anzahl „falsche“ Meldungen  13.682 
    Anteil „falsche“ Meldungen an allen eingeladenen Untersuchungen (261.476) 5,2 % 
    Anteil „falsche“ Meldungen an allen Meldungen (gültige Fälle2) 48,9 % 
Anzahl zeitliche Überschneidung von Meldung und Eingang der Untersu-
chungsbestätigung  2.091 

Tatsächliche Teilnahmequote nach Klärung durch Gesundheitsämter 
(von 261.476 eingeladenen Untersuchungen verbleiben lediglich 6.814 „echte“ 
Nichtteilnahmen, die nicht terminiert waren) 

97,4 % 

Daten der Jugendämter: Erkennen von Hilfebedarfen und Risiken in Folge der Meldungen durch die Gesund-
heitsämter 
Anzahl der Meldungen der Gesundheitsämter an die Jugendämter („Weiterleitun-
gen“) 1.982 

Anteil der Meldungen an die Jugendämter an allen Einladungen  0,75 % 
Eckwert der Meldungen an die Jugendämter in RLP (Meldungen je 1.000 Kinder un-
ter 6 Jahren in RLP, in Klammern durchschnittliche Werte der kreisfreien Städte, 
kreisangehörigen Städte und Landkreise) 

8,8 (11,1/10,4/8,0) 

Anzahl der Mädchen (absolut, Anteil an allen Meldungen an die Jugendämter in %) 906 46,1 % 
Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund (absolut, Anteil in % an allen Meldun-
gen an die Jugendämter in RLP, in Klammern Werte der St/KAS/LK in %) 1.028 53,3 % 

(68,0 %/45,0 %/57,4 %) 
Anzahl der bekannten Familien (absolut, Anteil in % an allen Meldungen an die Ju-
gendämter) 611 30,8 % 

Anzahl der Familien mit Hilfebedarf (absolut, Anteil in % an allen Meldungen an die 
JÄ) 164 12,0 % 

Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung (absolut, Anteil in % an allen Meldungen 
an die Jugendämter)  20 1,0 % 
Anrufung des Familiengerichts (Anzahl absolut) 9 
Netzwerkbogen: Struktur und Aktivitäten der lokalen Netzwerke Kinderschutz 
Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmenden bei den Netzwerkkonferenzen in RLP 124 
Wofür wurden die Gelder zur Umsetzung des LKindSchuG in 2019 eingesetzt? (Angaben in % der gesamten einge-
setzten Mittel, 1.541.407 Euro) 
Personalmittel im Jugendamt  81,8 % 
Förderung konkreter Projekte 10,0 % 
Infrastrukturkosten für die Netzwerkarbeit 3,4 % 
Qualifizierungsmaßnahmen, Fortbildung 3,6 % 
Sonstiges 2,2 % 
Mittel für Personal bei freien Trägern 0,8 % 

 
 

1 Die Summe der „falschen“ Meldungen (13.682), „echten“ Nichtteilnahmen (12.989) und der zeitlichen Über-
schneidungen (2.091) entspricht nicht der Gesamtsumme der Meldungen (30.084). Hintergrund: Fehlende Anga-
ben (2.107) und Mehrfachnennungen, welche im gleichen Fall möglich sind (nähere Erläuterungen in Abschnitt 
3.1). 
2 Dieser Anteil berechnet sich an den gültigen Fällen (27.977 statt 30.084), d. h. nur jenen Fällen, bei denen An-
gaben zu den Gründen für eine Meldung gemacht wurden. In 2.107 Fällen wurden keine Angaben zu Gründen 
gemacht, daher ist nicht bekannt, ob es sich bei diesen Fällen um „falsche“ Meldungen handelt. Sie fallen daher 
aus der Berechnung des Anteilswertes heraus. 
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1. Vorbemerkung 

Im Jahr 2008 ist das rheinland-pfälzische 

Landeskinderschutzgesetz in Kraft getre-

ten. Es entstand vor dem Hintergrund ei-

ner kontrovers geführten politischen und 

fachlichen Debatte zum Kinderschutz in 

Deutschland, die insbesondere als Reak-

tion auf problematisch verlaufene Fälle 

von Kindesmisshandlung und -vernachläs-

sigung, bei denen Kinder zu Tode kamen, 

entstand. Im Mittelpunkt dieser Diskussion 

stand insbesondere die Frage, in welcher 

Weise und durch welche Maßnahmen auf 

verschiedenen Ebenen – politisch, recht-

lich, fachlich – der Kinderschutz in 

Deutschland verbessert werden kann. In 

den letzten 15 Jahren war entsprechend 

eine hohe Aktivität auf diesen unterschied-

lichen Ebenen zu beobachten, die zu einer 

ganzen Reihe unterschiedlicher Maßnah-

men im Feld des Kinderschutzes geführt 

hat. Insgesamt sind in Deutschland die 

Bemühungen um einen besseren Kinder-

schutz insbesondere in zwei Handlungs-

strategien gemündet, die auf unterschiedli-

che Weise Eltern bei der Wahrnehmung 

ihrer erzieherischen Verantwortung und 

der Sicherstellung des Kindeswohls unter-

stützen sollen: 

Der Auf- und Ausbau Früher Hilfen stellt 

die erste zentrale Strategie dar: Dabei sol-

len (werdende) Eltern frühzeitig hinsicht-

lich der Wahrnehmung ihrer Verantwor-

tung in der Versorgung, Pflege und Erzie-

hung ihrer Kinder unterstützt werden. Ziel 

ist es, die Eltern präventiv in ihren Bezie-

hungs- und Erziehungskompetenzen zu 

stärken, die als zentraler Schlüssel für das 

gesunde Aufwachsen von Kindern gelten.  

Die zweite zentrale Strategie betrifft auf 

der strukturellen Ebene die Entwicklung 

von kommunalen bzw. regionalen Netz-

werken: Durch verbindliche Strukturen der 

Zusammenarbeit zwischen allen Akteurin-

nen und Akteuren, die mit Familien mit 

(kleinen) Kindern in Kontakt stehen, sollen 

Förder- und Hilfebedarfe oder auch Hin-

weise auf Gefährdungslagen von Kindern 

frühzeitig erkannt werden.  

Das rheinlandpfälzische Landesgesetz 

zum Schutz von Kindeswohl und Kinder-

gesundheit, kurz Landeskinderschutzge-

setz (LKindSchuG) vom März 2008 setzt 

diese beiden Strategien in landesweite 

Strukturen um. Das Gesetz regelt hierzu 

Maßnahmen zum Schutz von Kindeswohl 

und Kindergesundheit durch frühe Förde-

rung und rechtzeitige Hilfen zur Vermei-

dung von Vernachlässigung, Missbrauch 

oder Misshandlung (§ 1 Abs. 2 LKind-

SchuG). Die Maßnahmen sollen dazu bei-

tragen, dass das Recht jeden Kindes auf 

„eine positive Entwicklung und Entfaltung 

sowie auf das erreichbare Höchstmaß an 

Gesundheit“ (§ 1 LKindSchuG) gewähr-

leistet wird.  

Um diese Ziele zu erreichen, wurden in 

Rheinland-Pfalz zwei zentrale und seither 

landesweit gültige Strukturelemente imple-

mentiert:  
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• Durch den Aufbau lokaler Netzwerke 

soll das systematische Zusammenwir-

ken aller Akteurinnen und Akteure, ins-

besondere der Jugend- und Gesund-

heitshilfe, zur Stärkung der frühen För-

derung und des Schutzes von Kindern 

gefördert und unterstützt werden.  

• Durch den Aufbau eines verbindliches 

Einladungs- und Erinnerungswesen zu 

den pädiatrischen Früherkennungsun-

tersuchungen für Kinder (U4 bis U9) 

soll die Inanspruchnahmequote erhöht 

und damit ein Beitrag zur Gesundheits-

förderung und Prävention von Krank-

heit im Kindes- und Jugendalter geleis-

tet werden.  

Der vorliegende Monitoringbericht zum 

Landeskinderschutzgesetz basiert auf den 

Vorgaben des § 11 LKindSchuG (Berichte 

zum Kinderschutz). Der Bericht erscheint 

seit 2008 jährlich und ist in jeder Wahlperi-

ode Bestandteil der regelmäßigen Bericht-

erstattung zur Umsetzung des Landesge-

setzes zum Schutz von Kindeswohl und 

Kindergesundheit (LKindSchuG) an den 

Landtag. Der Bericht basiert auf Daten, die 

jährlich bei den Gesundheitsämtern und 

den Jugendämtern erhoben und vom Insti-

tut für Sozialpädagogische Forschung 

Mainz gGmbH ausgewertet und aufberei-

tet werden. Die Daten dokumentieren das 

Einladungs- und Erinnerungswesen sowie 

 
 

3 Das Einladungswesen wurde von der Zentralen 
Stelle an das Zentrum für Kindervorsorge Rhein-
land-Pfalz (ZfK RLP) im Universitätsklinikum Hom-
burg delegiert. 

die strukturelle und organisatorische Um-

setzung des Landeskinderschutzgesetzes.  

Zur Datenerhebung werden die folgenden 

drei Erhebungsinstrumente eingesetzt:  

1. Der Bogen zur Einzelfallerhebung von 

Meldungen an die Gesundheitsämter 

(Daten der Gesundheitsämter);  

2. Der Bogen zur Einzelfallerhebung der 

Jugendämter aufgrund von Meldungen 

durch die Gesundheitsämter (Daten 

der Jugendämter); 

3. Der Erhebungsbogen für die Jugend-

ämter zur strukturellen und organisato-

rischen Umsetzung des Landeskinder-

schutzgesetzes (Netzwerkbogen).  

Im Jahr 2019 wurden 261.476 Einladungs-

schreiben für die Untersuchungsstufen U4 

bis U9 von der Zentralen Stelle Landeskin-

derschutzgesetz, die beim Landesamt für 

Soziales, Jugend und Versorgung mit der 

Umsetzung des Einladungs- und Erinne-

rungswesens (EEW) beauftragt ist, ver-

sendet3. Die 24 Gesundheitsämter in 

Rheinland-Pfalz erhielten im Jahr 2019 

von der Zentralen Stelle 30.084 Meldun-

gen einer nicht erfolgten oder nicht bestä-

tigten Teilnahme an den pädiatrischen 

Früherkennungsuntersuchungen U4 bis 

U9. Auf der nächsten Stufe des Verfah-

rens wurden bei den 41 rheinland-pfälzi-

schen Jugendämtern insgesamt 1.982 
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Meldungen durch die Gesundheitsämter 

dokumentiert. Zusätzlich dokumentierten 

die Jugendämter ihre Aktivitäten zum Auf-

bau der lokalen Netzwerke und zur Ent-

wicklung der Frühen Hilfen in ihrem Ju-

gendamtsbezirk für das Jahr 2019. Die be-

schriebenen Daten bilden die Grundlage 

des vorliegenden Berichts. Kapitel 2 fasst 

die zentralen Ergebnisse aller drei Erhe-

bungen in einer bilanzierenden Kommen-

tierung zusammen. Kapitel 3 stellt die Er-

gebnisse der drei Erhebungen ausführlich 

dar.  

2. Zusammenfassung und 
Kommentierung der Ergeb-
nisse für das Berichtsjahr 
2019  
Seit dem Inkrafttreten des Landesgeset-

zes zum Schutz von Kindeswohl und Kin-

dergesundheit (LKindSchuG) in Rhein-

land-Pfalz im März 2008 werden die Um-

setzung der im Gesetz formulierten Ziele 

und Aufgaben sowie die Wirkungen des 

Gesetzes regelmäßig in Form eines jähr-

lich erscheinenden Monitoringberichts 

überprüft. Der Monitoringbericht dient als 

Vergleichsgrundlage, um die Wirkungen 

des Gesetzes sowie Veränderungen in 

den Kommunen zu beschreiben. Die bei-

den zentralen durch das Landeskinder-

schutzgesetz vorgesehenen Strukturen – 

das Einladungs- und Erinnerungswesen 

zu den Früherkennungsuntersuchungen 

und die lokalen Netzwerke Kinderschutz – 

sind seit 2011 vollständig implementiert.  

Im Oktober 2014 erfolgten Änderungen 

des Landeskinderschutzgesetzes in meh-

reren Bereichen, die insbesondere die 

Weitergabe und Speicherung personenbe-

zogener Daten sowie die Unterrichtung 

der Jugendämter durch die Gesundheits-

ämter betreffen (vgl. MIFKJF 2015).  

Grundlage für den vorliegenden Bericht 

sind Daten aus drei jährlichen Erhebun-

gen:  

• die Einzelfallerhebung bei den Ge-

sundheitsämtern zu Meldungen 

durch das Zentrum für Kindervor-

sorge über nicht in Anspruch ge-

nommene Früherkennungsuntersu-

chungen,  

• die Einzelfallerhebung bei den Ju-

gendämtern zu Meldungen durch 

die Gesundheitsämter sowie  

• der Erhebungsbogen zur strukturel-

len Umsetzung der Netzwerke in 

den Kommunen, der von den Ju-

gendämtern bearbeitet wird.  

Die drei Datenerhebungen beziehen sich 

auf die zentralen Zieldimensionen des Ge-

setzes, die in § 1 LKindSchuG folgender-

maßen formuliert werden:  

1. die Gewährleistung notwendiger nied-

rigschwelliger Angebote zur Förderung 

des Kindeswohls, 

2. die Früherkennung von Risiken für das 

Kindeswohl und die konsequente Si-

cherstellung der erforderlichen Hilfen, 
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3. der Aufbau lokaler Netzwerke zur För-

derung des Kindeswohls und zur Ver-

besserung des Kindesschutzes und 

4. die Förderung von Kindergesundheit, 

insbesondere durch die Steigerung der 

Inanspruchnahme der Untersuchungs-

angebote zur Früherkennung von Ent-

wicklungsrückständen und Krankheiten 

(Früherkennungsuntersuchungen) bei 

Kindern.  

Auf den folgenden Seiten erfolgt eine Zu-

sammenfassung und Kommentierung der 

Befunde des Berichtsjahres 2019 hinsicht-

lich der genannten Zielsetzungen des Ge-

setzes. 

Die Steigerung der Inanspruch-
nahme der pädiatrischen Früherken-
nungsuntersuchungen als zentrale 
Zielsetzung des Landeskinder-
schutzgesetzes 

Mit den pädiatrischen Früherkennungsun-

tersuchungen als freiwillige Angebote der 

Gesundheitsprävention ist vorrangig das 

Ziel verbunden, Entwicklungsstörungen 

und gesundheitliche Beeinträchtigungen 

bei jungen Kindern im Alter bis zu sechs 

Jahren frühzeitig zu erkennen und gege-

benenfalls zu vermeiden. Bei den kinder-

ärztlichen Früherkennungsuntersuchun-

gen können Störungen der körperlichen, 

geistigen und sozialen Entwicklung früh-

zeitig festgestellt und dokumentiert wer-

den. Zusätzlich können weitere Unterstüt-

zungsbedarfe auf Grund besonderer An-

forderungen und Belastungen auf Seiten 

der Kinder oder der Eltern im Zuge der 

Vorstellung in der Kinderarztpraxis erkannt 

und aufgegriffen werden. Deshalb wird 

den Früherkennungsuntersuchungen so-

wohl im Kontext der Frühen Hilfen sowie 

allgemein im Rahmen eines präventiven 

Kinderschutzes eine hohe Bedeutung bei-

gemessen. Die Berufsgruppe der Ärztin-

nen und Ärzte wird von Familien meist als 

wichtiger Partner hinsichtlich der Gesund-

heit und Entwicklung ihrer Kinder wahrge-

nommen. Eltern sehen in der Regel die 

Gesundheit und die „erfolgreiche“ Entwick-

lung ihres Kindes als ein hohes Gut an, für 

das sie sich gerne einsetzen. Vor diesem 

Hintergrund bieten die kassenfinanzierten 

Früherkennungsuntersuchungen einen 

niedrigschwelligen Zugang für Eltern, um 

sich Rückmeldungen zum Entwicklungs- 

und Gesundheitsstand ihrer Kinder einzu-

holen. Im Kontext der Untersuchung erhal-

ten Fachkräfte (zunächst aus dem medizi-

nischen Bereich) die Chance, Frühe För-

derung und Hilfe anzubieten, wenn deut-

lich wird, dass bei Kindern und/oder Eltern 

zusätzlicher Unterstützungsbedarf besteht. 

In mehreren Bundesländern wurden vor 

dem Hintergrund dieser Erkenntnisse Ver-

fahren etabliert, um eine möglichst voll-

ständige Inanspruchnahme der Früherken-

nungsuntersuchungen zu erreichen, ver-

bunden mit dem Ziel, einerseits die Kin-

dergesundheit zu fördern und anderer-

seits, auch den Kinderschutz zu verbes-

sern. In Rheinland-Pfalz wird das Verfah-

ren als „Einladungs- und Erinnerungswe-
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sen“ bezeichnet und ist im Landeskinder-

schutzgesetz geregelt (Teil 3 Früherken-

nungsuntersuchungen). Das Verfahren ist 

mehrstufig aufgebaut: Zunächst sieht es 

vor, dass die gesetzlichen Vertreterinnen 

und Vertreter über die anstehenden Früh-

erkennungsuntersuchungen (U4 bis U9 

und J1) durch rechtzeitige Einladungs- 

und Erinnerungsschreiben von der Zentra-

len Stelle Landeskinderschutzgesetz beim 

Landesamt für Soziales, Jugend und Ver-

sorgung informiert werden. Wenn in Folge 

keine Untersuchungsbestätigung der U4 

bis U9 bei der Zentralen Stelle eingeht, ist 

stufenweise eine Intervention der Gesund-

heitsämter und gegebenenfalls auch der 

Jugendämter vorgesehen. So kommt zu-

nächst den Fachkräften der Gesundheits-

ämter die Aufgabe zu, die Eltern zeitnah 

zu kontaktieren, um die Gründe für eine 

fehlende Untersuchungsbestätigung zu er-

fragen, die Eltern über den Nutzen der 

Früherkennungsuntersuchung aufzuklären 

und schließlich zu einer Inanspruchnahme 

der Früherkennungsuntersuchung zu moti-

vieren. Wenn sich bei der Durchführung 

dieser Maßnahmen Anhaltspunkte für eine 

Vernachlässigung, einen Missbrauch oder 

eine Misshandlung des betreffenden Kin-

des ergeben, unterrichtet das Gesund-

heitsamt unverzüglich das zuständige Ju-

gendamt. Zudem können die Gesundheits-

ämter die Jugendämter unterrichten, wenn 

trotz der eigenen Intervention weiterhin 

keine Früherkennungsuntersuchung 

durchgeführt wurde (vgl. § 9 LKindSchuG). 

Mit der Änderung des Landeskinder-

schutzgesetzes vom 23.10.2014 und der 

Neufassung des § 9 LKindschuG ist aller-

dings keine regelhafte Verpflichtung der 

Gesundheitsämter zur Unterrichtung des 

zuständigen Jugendamtes mehr vorgese-

hen, wenn keine Früherkennungsuntersu-

chung durchgeführt wurde oder sich dies 

nicht feststellen lässt. Den Gesundheits-

ämtern wird ein Ermessensspielraum ein-

geräumt und die Möglichkeit gegeben, von 

einer Meldung an die Jugendämter abzu-

sehen, wenn ihnen plausible Gründe für 

die Nichtteilnahme an den Früherken-

nungsuntersuchungen genannt wurden. 

Durch das schriftliche Einladen und Er-
innern zu den Früherkennungsuntersu-
chungen U4 bis U9 wurde 2019 auf der 
ersten Stufe des Verfahrens bereits 
eine Teilnahmequote von rund 89% er-
reicht. Durch die Intervention der Ge-
sundheitsämter wird das Teilnahmever-
halten schließlich näher spezifiziert, so-
dass die Teilnahmequote im Jahr 2019 
rund 97% beträgt.  

2019 wurden seitens des Zentrums für 

Kindervorsorge (ZfK) im Auftrag der Zent-

ralen Stelle Landeskinderschutzgesetz 

261.476 Einladungsschreiben für die Un-

tersuchungsstufen U4 bis U9 verschickt. 

Diese Untersuchungsstufen beziehen sich 

auf die Alterspanne von 3 bis 4 Monaten 

(U4) bis 6 Jahre (U9). Für die Untersu-

chungsstufe J1 (Altersspanne 12-14 

Jahre) wurden weitere 35.341 Einladun-
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gen versendet. Im nächsten Schritt wur-

den in 30.084 Fällen die Gesundheitsäm-

ter durch das ZfK informiert, weil keine Un-

tersuchungsbestätigung für die Früherken-

nungsuntersuchung U4 bis U9 der jeweili-

gen Arztpraxis beim ZfK eingegangen war 

(zur J1 wird lediglich eingeladen, daher er-

folgen keine weiterführenden Maßnahmen 

durch die beteiligten Stellen). Somit folgte 

auf etwa jede neunte Einladung (11,5%) 

eine Unterrichtung des Gesundheitsamtes, 

weil die Erziehungsberechtigten der Einla-

dung bzw. Erinnerung nicht nachgekom-

men waren oder die Teilnahme dem ZfK 

nicht mitgeteilt wurde. Diese Meldequote 

von 11,5% entspricht umgekehrt bereits 

einer Teilnahmequote von 88,5%.  

Sobald eine Meldung vorliegt, nehmen die 

Fachkräfte der Gesundheitsämter in Folge 

Kontakt mit den Sorgeberechtigten der 

Kinder auf und erfragen die Gründe für die 

fehlende Untersuchungsbestätigung.  

Auf Basis dieser Erkenntnisse lassen sich 

die Meldungen in drei verschiedene Kate-

gorien einordnen. Bei den 30.084 Meldun-

gen an die Gesundheitsämter waren 

13.682 Fälle „falsche“ Meldungen. D.h. 

diese Untersuchungen waren durchgeführt 

worden, jedoch ging keine Untersuchungs-

bestätigung der Praxis bei der Zentralen 

Stelle ein. Die übrigen 12.989 Fälle wer-

den als „echte“ Nichtteilnahmen bezeich-

net. Mit 6.175 Fällen war bei einem Groß-

teil dieser „echten“ Nichtteilnahmen jedoch 

bereits ein Untersuchungstermin verein-

bart, die Früherkennungsuntersuchung nur 

noch nicht durchgeführt worden. Es kann 

davon ausgegangen werden, dass in die-

sen 6.175 Fällen die Früherkennungsun-

tersuchung schließlich tatsächlich wahrge-

nommen wurde. Für die Vergleichbarkeit 

der Statistiken über die Jahre hinweg, wer-

den diese Fälle als „durchgeführte Unter-

suchungen“ definiert.  

Bei 6.814 „echten“ Nichtteilnahmen war 

die Früherkennungsuntersuchung nicht 

terminiert. Abzüglich dieser 6.814 Fälle 

verbleiben 254.662 Fälle, die die Früher-

kennungsuntersuchung in Anspruch ge-

nommen haben. Das entspricht einer Teil-

nahmequote von 97,4%. 

In den Fällen, bei denen es sich um 

„echte“ Nichtteilnahmen handelt und für 

welche auch noch kein Untersuchungster-

min vereinbart ist, werben die Gesund-

heitsämter bei den Familien für eine Teil-

nahme an der jeweiligen Früherkennungs-

untersuchung.  

Stellen die Gesundheitsämter in diesem 

Rahmen Anhaltspunkte für die Vernach-

lässigung, den Missbrauch oder die Miss-

handlung eines Kindes fest, unterrichten 

diese unverzüglich das Jugendamt im je-

weiligen Bezirk. Von einer Meldung an das 

Jugendamt sahen die Gesundheitsämter 

dann ab, wenn es plausible Gründe für 

eine Nichtteilnahme gab.  

Die rheinland-pfälzischen Jugendämter 

wiederum dokumentierten 1.982 Fälle, in 

denen das Gesundheitsamt eine Meldung 
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machte, d.h. ein Bruchteil aller versende-

ten Einladungen (0,8%) musste an die Ju-

gendämter weitergeleitet werden. 

Die Daten zum Einladungs- und Erinne-

rungswesen machen deutlich, dass die In-

terventionen des Gesundheitsamtes wich-

tig sind, um die Hintergründe einer Mel-

dung des ZfK zu eruieren und jene Sorge-

berechtigte zu einer Teilnahme an der 

Früherkennungsuntersuchung zu motivie-

ren, die bisher noch keinen Untersu-

chungstermin vereinbart haben. 

2019 stieg die Gesamtzahl der Meldun-
gen des ZfK an die Gesundheitsämter 
aufgrund fehlender Untersuchungsbe-
stätigungen insgesamt auf 30.084 (2018 
waren dies 29.929). Die Meldequote 
bleibt relativ konstant bei 11,5% (11,3% 
2018). 

Seit 2014 lässt sich bei der Gesamtzahl 

der Meldungen über fehlende Untersu-

chungsbestätigungen ein leicht ansteigen-

der Trend feststellen, nachdem die Fall-

zahlen in den ersten Jahren nach der Ein-

führung (bis 2012) zunächst rückläufig ge-

wesen waren. Von 2018 auf 2019 gab es 

eine nur noch geringe Zunahme von 155 

Fällen, d.h. eine Steigerung um 0,5%. Die 

Zahl der Einladungen war 2019 mit 

261.476 jedoch geringer als 2018 

(264.833) mit einem Rückgang um 1,3%, 

so dass die Meldequote (Anteil der Mel-

dungen an den Einladungen des gleichen 

Jahres) im Vergleich zum Vorjahr leicht 

steigt. Mit 11,5% im Vergleich zu 11,3% im 

Vorjahr bleibt sie aber insgesamt relativ 

konstant. Der sich konsolidierende Trend 

zeigt sich auch bei den meisten einzelnen 

Gesundheitsamtsbezirken mit relativ kon-

stanten Zahlen. Bei einzelnen Bezirken 

zeigen sich aber auch deutlichere Steige-

rungen oder Rückgänge, die sich im Lan-

desdurchschnitt wieder nivellieren. Die An-

teile der Meldungen an den verschiedenen 

Untersuchungsstufen (U4 bis U9) und die 

entsprechenden Meldequoten bleiben im 

Vergleich zum Vorjahr konstant. Über die 

Jahre zeichnet sich hier kein eindeutiger 

Trend ab, da sich bei einzelnen Untersu-

chungsstufen mal leichte Zuwächse, mal 

leichte Rückgänge beobachten lassen.  

Betrachtet man das Verhältnis der Einla-

dungen und eingegangenen Meldungen in 

den einzelnen Gesundheitsamtsbezirken 

(Meldequote) zeigt sich eine große Spann-

breite von 6,8% bis zu 16,6% Meldungen 

an allen Einladungen. 

Trotz beständig hoher Teilnahmequo-
ten macht sich das Einladungs- und Er-
innerungswesen nicht überflüssig. 

Nach aktuellen Stand deutet sich bei der 

Entwicklung der Gesamtzahl der Meldun-

gen über nicht eingegangene Untersu-

chungsbestätigungen eine Konsolidierung 

an, die mit einer konstant hohen Teil-

nahme an den freiwilligen Früherken-

nungsuntersuchungen einhergeht.  

Trotz des bisherigen „Erfolgs“ des EEW 

mit konstant hohen Teilnahmequoten bei 

rund 98% in den vergangenen Jahren gilt 

es zu bedenken, dass sich jedes Jahr die 
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Adressatinnen und Adressaten des Ver-

fahrens ändern, d.h. es kommen immer 

wieder neue Familien mit dem Meldewe-

sen in Kontakt. Daher ist es sinnvoll, wei-

terhin einzuladen und durch Information 

und Aufklärung für eine Teilnahme zu wer-

ben. Die nahezu stabilen bis leicht anstei-

genden Meldequoten der letzten Jahre, 

insbesondere für die frühen Untersu-

chungsstufen (U4 bis U7; d.h. Kinder bis 2 

Jahre), zeigen, dass gerade diese „neuen“ 

Eltern weiterhin informiert werden müssen. 

Daneben machen die Daten im Rückblick 

der letzten Jahre deutlich, dass es immer 

eine kleine Gruppe an Eltern bzw. gesetz-

lichen Vertreterinnen und Vertretern geben 

wird, die die freiwilligen Früherkennungs-

untersuchungen nicht in Anspruch neh-

men, teils weil sie sie bewusst ablehnen, 

teils aus anderen Gründen. 

So gilt es weiterhin, die jährlichen Daten 

und somit das Teilnahmeverhalten der 

Sorgeberechtigten an den Früherken-

nungsuntersuchungen zu analysieren und 

somit mögliche Optimierungsbedarfe zu 

identifizieren. 

Die Gründe für eine Meldung sind viel-
fältig. Dabei können „falsche“ Meldun-
gen von „echten“ Nichtteilnahmen un-

 
 

4 Berechnet wird der Anteil an den gültigen Fällen, 
d.h. nur jenen Fällen, die die Frage zu Gründen für 
eine fehlende Untersuchungsbestätigung beantwor-
tet haben. Dies erfolgte bei 27.977 der Fälle statt 

terschieden werden: 2019 liegt der An-
teil der „falschen“ Meldungen bei 
48,9%. 

Ein großer Teil der Meldungen bezieht 

sich auf Früherkennungsuntersuchungen, 

die tatsächlich bereits durchgeführt waren 

(„falsche“ Meldungen). Die Fachkräfte der 

Gesundheitsämter gaben 2019 bei 13.682 

Meldungen an, dass sich im Nachgang 

herausstellte, dass die Untersuchung in-

nerhalb (12.308 Fälle) oder außerhalb 

(1.374 Fälle) von Rheinland-Pfalz bereits 

durchgeführt worden war, ohne dass eine 

Untersuchungsbestätigung bei der Zentra-

len Stelle einging, was dann eine „falsche“ 

Meldung auslöste. Der Anteil dieser fal-

schen Meldungen liegt 2019 bei 48,9% 

(2018 bei 48,5%)4.  

Das Zustandekommen einer „falschen“ 

Meldung ergibt sich z.B., weil das Rück-

meldeformular von den Eltern vergessen 

wurde oder die Arztpraxis – trotz gesetzli-

chen Auftrags – dieses nicht übermittelt.  

Mit Blick auf die unterschiedliche Vertei-

lung dieser „falschen“ Meldungen auf die 

verschiedenen Gesundheitsamtsbezirke 

scheinen die bisherigen Strategien zur 

Verringerung der „falschen“ Meldungen in 

einigen besser zu gelingen als in anderen. 

Zu diesen Strategien gehört beispiels-

30.084. Bei den 2.107 Fällen ohne Angabe zu Grün-
den kann nicht festgestellt werden, ob es sich um 
„falsche“ Meldungen, „echte“ Nichtteilnahmen oder 
zeitliche Überschneidungen von Meldung und Ein-
gang der Untersuchungsbestätigung handelt.  
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weise die Verbesserung der Rückmel-

depraxis der Ärztinnen und Ärzte, z.B. der 

Einsatz eigener Blanko-Rückmelde-

scheine im Fall von vergessenen Unterla-

gen seitens der Eltern. Der Anteil der „fal-

schen“ Meldungen an allen Meldungen der 

einzelnen Gesundheitsamtsbezirke streut 

zwischen 15,8% und 54,8%. In vier Ge-

sundheitsamtsbezirken erweisen sich 

mehr als die Hälfte der Meldungen als 

falsch. Gerade hier scheint es weiterhin 

sinnvoll, gemeinsam mit den für die Früh-

erkennungsuntersuchungen zuständigen 

Arztpraxen das jeweils aktuell praktizierte 

Rückmeldeverfahren zu reflektieren und 

nach Fehlerquellen bzw. Optimierungs-

möglichkeiten zu suchen. Auch Rück-

gänge der „falschen“ Meldungen sind zu 

verzeichnen: In elf Gesundheitsamtsbezir-

ken konnte der Anteil im Vergleich zum 

Vorjahr verringert werden. 

Die Früherkennungsuntersuchungen 
erweisen sich für den Großteil aller El-
tern in Rheinland-Pfalz als ein akzep-
tiertes Angebot, das sie gerne nutzen. 
Das Einladungs- und Erinnerungswe-
sen unterstützt sie bei der Inanspruch-
nahme. Jedes Jahr bleibt ein kleiner 
Teil „echter“ Nichtteilnahmen. 

12.989 Fälle wurden 2019 von den Fach-

kräften als „echte“ Nichtteilnahmen mar-

kiert, d.h. bei diesen Fällen hatte zum Zeit-

punkt der Meldung durch das ZfK noch 

keine Früherkennungsuntersuchung statt-

gefunden. Dafür wurden verschiedene 

Gründe benannt: Der Termin hatte noch 

nicht stattgefunden, war aber bereits ter-

miniert; die Eltern hatten bisher nichts ver-

anlasst bzw. noch keinen Termin verein-

bart; die Eltern hatten den vereinbarten 

Termin versäumt; die Toleranzgrenze war 

abgelaufen; das Kind hielt sich im Ausland 

auf; das verbindliche Einladungswesen 

wurde abgelehnt, das Kind war nicht kran-

kenversichert; eine anderweitige ärztliche 

Betreuung des Kindes ist nachgewiesen; 

Grund unbekannt; andere Gründe. 

In knapp 48% dieser Fälle war die Früher-

kennungsuntersuchung jedoch bereits ter-

miniert (6.175 Fälle), so dass davon aus-

gegangen werden kann, dass sie noch 

durchgeführt wurde. Bei den noch nicht 

terminierten Fällen konnten die Fachkräfte 

für eine Inanspruchnahme werben. Insbe-

sondere in jenen Fällen, in denen der ver-

einbarte Termin versäumt worden war 

oder die Eltern bisher nichts veranlasst 

bzw. noch keinen Termin vereinbart hat-

ten, wird die Bedeutung des Einladungs- 

und Erinnerungswesens als angemessene 

Strategie zur Steigerung der Inanspruch-

nahme der Früherkennungsuntersuchun-

gen als Teil der Gesundheitsprävention 

deutlich. Durch die Kontaktaufnahme sei-

tens der Gesundheitsämter konnten diese 

Familien an die Untersuchungen erinnert 

und motiviert werden. Konstant bleibt eine 

kleine Gruppe, die aus unterschiedlichen 

Gründen die gemeldete Früherkennungs-

untersuchung nicht in Anspruch nimmt, 

wenn z.B. die Toleranzgrenze für die 
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Durchführung der Untersuchung abgelau-

fen ist. Hier könnte auch eine Rolle spie-

len, dass Eltern z.B. in Ballungsgebieten 

zunehmend Schwierigkeiten haben, nach 

der Erinnerung durch das Gesundheitsamt 

einen Termin für die Untersuchung zu ver-

einbaren, da die Praxen eine sehr hohe 

Termindichte haben und es sich bei den 

Früherkennungsuntersuchungen um plan-

bare Leistungen handelt. Bei der Termin-

vergabe werden jedoch akut erkrankte Pa-

tientinnen und Patienten vorgezogen, so-

dass es hier zu gewissen Wartezeiten 

kommen kann. Aus diesem Grund werden 

die Einladungen schon sehr früh ver-

schickt, damit Eltern mit viel Vorlauf Ter-

mine vereinbaren und so die Fristen ein-

halten können.  

In einzelnen Fällen wurde das verbindliche 

Einladungswesen von den Eltern abge-

lehnt, es lag ein Auslandsaufenthalt des 

Kindes vor, oder das Kind war nicht kran-

kenversichert. Für nicht-krankenversi-

cherte Kinder übernimmt das Land die 

Kosten der Untersuchungen. Die Daten 

deuten insgesamt auf eine hohe Stabilität 

in den Motivationslagen von Eltern. Sie 

deuten aber auch auf strukturelle Rah-

menbedingungen (z.B. Verfügbarkeit von 

Terminen in Arztpraxen), die zum Aus-

gangspunkt für weitere Überlegungen zur 

Förderung der Kindergesundheit genutzt 

werden können.  

Auch für die nächsten Jahre ist davon aus-

zugehen, dass es trotz fortschreitender 

Etablierung und Verbesserung des Einla-

dungs- und Erinnerungswesens immer ei-

nen kleinen Teil von Früherkennungsun-

tersuchungen geben wird, die trotz vorhe-

riger Einladung und Erinnerung sowie In-

tervention der Gesundheitsämter nicht 

wahrgenommen werden. Insgesamt gilt es 

ebenfalls zu bedenken, dass das Verfah-

ren trotz inzwischen erreichter hoher Teil-

nahmequoten nicht an Bedeutung verliert, 

da jedes Jahr neue Familien ins Verfahren 

kommen, die von der Einladung, Erinne-

rung und Information profitieren.  

Früherkennung von Risiken für das 
Kindeswohl und die Sicherstellung 
der erforderlichen Hilfen 

Die kinderärztlichen Früherkennungsunter-

suchungen sind in erster Linie ein Instru-

ment zur Förderung des gesunden Auf-

wachsens von Kindern. Dabei leistet das 

Einladungs- und Erinnerungswesen 

gleichwohl auch einen Beitrag zum Schutz 

des Kindeswohls. Zum einen wird durch 

die hohe Inanspruchnahme der Früher-

kennungsuntersuchungen sichergestellt, 

dass möglichst viele Kinder in regelmäßi-

gen zeitlichen Abständen zur Kontrolle ih-

res Gesundheits- und Entwicklungsstan-

des einem Arzt bzw. einer Ärztin vorge-

stellt werden. Zum anderen schaffen die 

Untersuchung selbst oder ein vorheriger 

Kontakt im Rahmen des Meldewesens 

zwischen den Gesundheitsämtern, Ju-

gendämtern und den Familien, Möglichkei-

ten, Hilfebedarfe oder Risiken für das Kin-
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deswohl zu erkennen und darüber ins Ge-

spräch zu kommen. Im Laufe des gesam-

ten Verfahrens bis zur erfolgten Untersu-

chung bieten sich verschiedene Kontakt-

gelegenheiten und Zugangsmöglichkeiten 

zu Familien mit Säuglingen und kleinen 

Kindern, wodurch im Bedarfsfall frühzeitig 

notwendige Maßnahmen zur frühen För-

derung und zum Schutz von Kindern um-

gesetzt werden können. Diesen Auftrag 

erfüllen die örtlich zuständigen Jugendäm-

ter, die nach den Gesundheitsämtern auf 

der nächsten Stufe des Verfahrens tätig 

werden. Das EEW ist wie ein Trichter auf-

gebaut: Die Gesundheitsämter machen 

eine Meldung an das zuständige Jugend-

amt in jenen Fällen, bei denen es in der 

Kontaktaufnahme seitens der Gesund-

heitsämter Anhaltspunkte für eine Ver-

nachlässigung, einen Missbrauch oder 

eine Misshandlung eines Kindes gab oder 

die Familie selbst Hilfebedarf äußert. Au-

ßerdem können die Gesundheitsämter 

auch Fälle an die Jugendämter melden, in 

denen trotz der eigenen Intervention keine 

Früherkennungsuntersuchung stattgefun-

den hat oder sich dies nicht feststellen 

ließ. Seit der Gesetzesänderung vom Ok-

tober 2014 ist keine regelhafte ver-

pflichtende Weiterleitung dieser Fälle an 

die Jugendämter mehr vorgesehen. Statt-

dessen wird den Gesundheitsämtern ein 

Ermessensspielraum eingeräumt: Sie kön-

nen von einer Meldung an das Jugendamt 

absehen, wenn ihnen plausible Gründe für 

die Nichtteilnahme genannt werden. Viele 

Gesundheits- und Jugendämter regeln in-

dividuell, nach welchen Kriterien Weiterlei-

tungen erfolgen sollen. Das Jugendamt 

wiederum hat die gesetzliche Pflicht, auf-

grund der übermittelten Daten unverzüg-

lich zu prüfen, ob bei der Familie ein Hilfe-

bedarf besteht und sodann die notwendi-

gen und geeigneten Maßnahmen zur frü-

hen Förderung und zum Schutz von Kin-

dern zur Verfügung zu stellen (vgl. § 9 

Abs. 2 LKindSchuG). 

Im Jahr 2019 erhielten die Jugendämter 
auf der letzten Stufe des Verfahrens 
1.982 Meldungen der Gesundheitsäm-
ter. Dies entspricht einem Anteil von 
0,8 % an allen versendeten Einladun-
gen. Die Gesamtzahl der Meldungen an 
die Jugendämter ist im Vergleich zum 
Vorjahr erneut leicht angestiegen.  

Insgesamt lösten 2019 11,5% der versen-

deten 261.476 Einladungen zu den Früh-

erkennungsuntersuchungen eine Unter-

richtung der Gesundheitsämter aus. Die 

Jugendämter wurden jedoch nur noch in 

0,8 % der Einladungen von den Gesund-

heitsämtern unterrichtet. Die 41 rheinland-

pfälzischen Jugendämter dokumentierten 

im Berichtsjahr 2019 1.982 Meldungen 

durch die Gesundheitsämter. 

Analog zur Streuung der Meldungen bei 

den Gesundheitsämtern nach Bezirken, 

zeigen sich auch im interkommunalen Ver-

gleich der Jugendämter deutliche Unter-

schiede in der Anzahl der Meldungen. Die 

Höhe der Meldungen ist allerdings auch 
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auf individuelle Vereinbarungen zum Ver-

fahren zwischen Jugend- und Gesund-

heitsämtern zurückzuführen.  

In 2019 beläuft sich der rheinland-pfälzi-

sche Eckwert auf 8,8, d. h. auf 1.000 Kin-

der unter sechs Jahren kamen knapp 9 

Meldungen der Gesundheitsämter an die 

Jugendämter. Die Eckwerte für die kreis-

angehörigen und die kreisfreien Städte lie-

gen mit durchschnittlich 11,1 bzw. 10,4 

Meldungen je 1.000 der unter 6-Jährigen 

über dem der Landkreise mit 8,0. Dies ist 

vermutlich auch darauf zurückzuführen, 

dass soziostrukturelle Belastungsfaktoren 

wie Langzeitarbeitslosigkeit und Armut in 

den Stadtjugendamtsbezirken stärker aus-

geprägt sind als in den Landkreisjugend-

amtsbezirken (vgl. MFFJIV 2019; Dittmann 

et. al 2021: 223 ff.). Auch Ergebnisse des 

Kinder- und Jugendgesundheitssurveys 

(KiGGS) und deren Nachfolgeerhebungen 

(vgl. Kamtsiuris u.a. 2007; Robert Koch-

Institut 2014; 2015) zeigen, dass ein ten-

denzieller Zusammenhang zwischen ei-

nem niedrigen Sozialstatus der Familie 

und einer geringeren Inanspruchnahme 

der Früherkennungsuntersuchungen be-

steht.  

Neben den benannten Stadt-Land-Diffe-

renzen lassen sich jedoch auch innerhalb 

der Gruppe der Städte und Landkreise 

große Spannbreiten an Meldungen je 

1.000 Kinder unter sechs Jahren feststel-

len. Damit verdeutlichen die Befunde, 

dass sich die Unterschiede in der Anzahl 

der Unterrichtungen der Jugendämter 

nicht allein auf soziostrukturelle Unter-

schiede bzw. die Belastungen von Fami-

lien (durch Armut, Arbeitslosigkeit etc.) zu-

rückführen lassen.  

Hinsichtlich der Handhabung der Weiter-

leitung der Meldungen an die Jugendäm-

ter gibt es unterschiedliche Vereinbarun-

gen in den Gesundheitsamtsbezirken. Ob 

eine Weiterleitung der Meldungen an das 

Jugendamt erfolgt, hängt dabei in hohem 

Maße auch von der vorherigen Interven-

tion des Gesundheitsamtes und vor allem 

vom Erfolg der persönlichen Kontaktauf-

nahme mit der Familie ab.  

Die Fachkräfte der Jugendämter doku-

mentierten im Berichtsjahr 2019 die 

Gründe für die Weiterleitung der Meldun-

gen (Mehrfachnennungen möglich). Der 

häufigste Anlass war die Nicht-Wahrneh-

mung der Früherkennungsuntersuchung 

(1.957 Fälle), in 265 Fällen konnte durch 

die Gesundheitsämter nicht festgestellt 

werden, ob die Früherkennungsuntersu-

chung erfolgt ist (keine Kontaktaufnahme 

möglich etc.). In drei Fällen hatte die Fami-

lie gegenüber dem Gesundheitsamt Hilfe-

bedarf geäußert, in acht Fällen informier-

ten die Fachkräfte der Gesundheitsämter 

über die Feststellung gewichtiger Anhalts-

punkte für eine Kindeswohlgefährdung 

(Mehrfachnennungen möglich).  

Etwas mehr als die Hälfte der Meldun-
gen (53,3%) bezog sich auf Kinder mit 
Migrationshintergrund. Sie sind damit 
im Vergleich zu ihrem Anteil an der Ge-
samtbevölkerung in Rheinland-Pfalz bei 



 

17 
 

den Meldungen überrepräsentiert, was 
auf einen anhaltenden Informations- 
und Aufklärungsbedarf zu den Früher-
kennungsuntersuchungen für Familien 
mit Migrationshintergrund verweist. Ge-
schlechtsspezifische Unterschiede zei-
gen sich kaum (53,9 % der Meldungen 
beziehen sich auf Jungen, 46,1 % auf 
Mädchen). 

Im Jahr 2019 erweist sich der Anteil der 

Meldungen an die Jugendämter, die sich 

auf ein Kind mit Migrationshintergrund be-

ziehen (53,3 %), im Vergleich zum Vorjahr 

(2018: 53,5 %) als weitestgehend stabil. 

Die seit 2014 steigenden Anteile sind ver-

mutlich mit der Zuwanderung von geflüch-

teten Familien zu erklären.  

Auch die allgemeine Bevölkerungsent-

wicklung, im Rahmen derer die Anteile der 

Kinder mit Migrationshintergrund insge-

samt ansteigen, dürfte für den Anstieg der 

letzten Jahre mit verantwortlich gewesen 

sein. Der Anteil der Kinder mit Migrations-

hintergrund an der Gesamtbevölkerung 

unter sechs Jahren in Rheinland-Pfalz be-

trägt 2019 41,1%, somit bleiben sie trotz 

des leichten Rückgangs auch im Berichts-

jahr 2019 bei den Unterrichtungen der Ju-

gendämter deutlich überrepräsentiert.  

Auch bezüglich des Anteils der Meldun-

gen, die Kinder mit Migrationshintergrund 

betreffen, lassen sich interkommunale Un-

terschiede beobachten. Die höchsten An-

teile entfallen auf die kreisfreien Städte 

(68,0 %), in den kreisangehörigen Städten 

liegt der Wert bei 57,4 %. Die Landkreise 

weisen diesbezüglich mit 45,0 % den nied-

rigsten Wert auf.  

In der Gruppe der Familien, bei denen die 

Fachkräfte Hilfebedarfe feststellen, liegt 

der Anteil von Familien mit Migrationshin-

tergrund im Jahr 2019 bei 38,7 % und da-

mit leicht unter den Werten der Vorjahre 

(2018: 40,9 %; 2017: 41,6 %; 2016: 

41,0 %). Beim Hilfebedarf sind die Fami-

lien nicht überrepräsentiert. Die Überreprä-

sentanz der Migrantenfamilien bei den 

Meldungen über nicht erfolgte Früherken-

nungsuntersuchungen an die Jugendäm-

ter durch die Gesundheitsämter gibt Hin-

weise darauf, dass es weiterhin Informa-

tions- und Aufklärungsmängel, sprachliche 

Hürden sowie Schwierigkeiten in der Er-

reichbarkeit gibt, die dazu führen, dass Fa-

milien mit Migrationshintergrund Früher-

kennungsuntersuchungen vergleichsweise 

seltener in Anspruch nehmen. Besondere 

bzw. erhöhte Hilfebedarfe lassen sich hin-

gegen im Vergleich zu Familien ohne Mig-

rationshintergrund nicht feststellen.  

Gründe für die schlechtere Erreichbarkeit 

der Migrantenfamilien können in verschie-

denen Inanspruchnahme- und Zugangs-

barrieren liegen. Neben Sprachbarrieren 

und Informationsdefiziten werden in der Li-

teratur auch die fehlende Orientierung der 

Angebote an Zielgruppen mit einem niedri-

gen sozioökonomischen Status benannt 

(vgl. hierzu z. B. 13. Kinder- und Jugend-

bericht, vgl. BMFSFJ 2009, Beauftragte 

2016).  



 

18 
 

In der „Arbeitshilfe zur Kooperation zwi-

schen Gesundheitsamt und Jugendamt im 

Rahmen des Landesgesetzes zum Schutz 

von Kindeswohl und Kindergesundheit“ 

(vgl. Landesamt 2013; 2019) werden erst-

mals 2013 und ebenso in der aktualisier-

ten 2. Fassung von 2019 verschiedene 

Strategien vorgestellt, wie die Ansprache 

von Familien mit Migrationshintergrund ge-

lingen und die Bedeutung der Früherken-

nungsuntersuchungen vermittelt werden 

kann (z.B. über gezielte Informationsver-

anstaltungen zum Gesundheits-, Jugend- 

und Sozialsystem mit Hilfe von mutter-

sprachlichen Expertinnen und Experten, 

die Übersetzung der Einladungsschreiben 

in die voraussichtlich erforderlichen Spra-

chen oder die gezielte Gewinnung von 

Bürgerinnen und Bürgern mit fremd- oder 

muttersprachlichen Kenntnissen bzw. ei-

genem Migrationshintergrund als ehren-

amtliche Vermittler (vgl. Landesamt 2013, 

S. 19f.; 2019, S. 19). Auch in Hinblick auf 

geflüchtete Kinder wurde 2015/2016 das 

Vorgehen zum Einladungs- und Erinne-

rungswesen in Aufnahmeeinrichtungen 

(AfA) und Kommunen optimiert und an die 

neuen Erfordernisse angepasst. Für Asyl-

begehrende stellen Informationen über 

Früherkennungsuntersuchungen und Imp-

fungen wichtiges Basiswissen zum Ge-

sundheitswesen in Deutschland dar. Medi-

zinisch gebotene Früherkennungsuntersu-

chungen gehören zu dem Leistungskata-

log gem. § 4 AsylbLG. 

Angesichts der weiterhin feststellbaren ge-

ringeren Inanspruchnahme der Früherken-

nungsuntersuchungen durch Familien mit 

Migrationshintergrund erscheint es sinn-

voll, die erfolgten Bemühungen um diese 

Gruppe fortzusetzen und gegebenenfalls 

an besondere Bedürfnisse der Gruppe der 

Geflüchteten anzupassen.  

Etwa jede dritte gemeldete Familie 
(30,8 %) war dem Jugendamt – in der 
Regel aus formlosen Beratungen und 
Betreuungen oder den Hilfen zur Erzie-
hung – bereits bekannt. 

Im Jahr 2019 bezogen sich 30,8 % der 

Meldungen der Gesundheitsämter an die 

Jugendämter auf eine Familie, die dem Ju-

gendamt aus einem früheren (22,7 %) und 

/ oder aktuell laufenden Beratungs- und / 

oder Hilfebezug bereits bekannt war 

(19,5 %). Dieser Anteil erweist sich im 

Rahmen des Monitorings seit 2014 mit 

leichten Schwankungen insgesamt als re-

lativ konstant. Es scheint demnach eine 

konstante Gruppe von Familien zu geben, 

die sowohl hinsichtlich gesundheitlicher 

als auch jugendhilferelevanter Aspekte 

Unterstützungsbedarfe aufweist.  

Im Jahr 2019 war aus Sicht der Fach-
kräfte bei 164 Familien ein (weiterer) 
Hilfebedarf erkennbar. Das entspricht 
einem Anteil von rund 12,0 % der Mel-
dungen an die Jugendämter. 27 dieser 
Familien waren dem Jugendamt bisher 
nicht bekannt gewesen – so entstand 
für diese Familien und Kinder über die 
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Meldung erstmals ein Zugang zu Frü-
hen Hilfen und früher Förderung. 

Die Jugendämter prüfen aufgrund der 

ihnen übermittelten Daten unverzüglich, 

ob ein Hilfebedarf vorliegt und stellen die 

notwendigen und geeigneten Maßnahmen 

zur frühen Förderung und zum Schutz von 

Kindern zur Verfügung (§ 9 Abs. 2 Lan-

deskinderschutzgesetz). Für die fachliche 

Einschätzung eines möglichen Hilfebe-

darfs ist eine persönliche Kontaktauf-

nahme erforderlich, die bei einem großen 

Teil der Familien auch gelingt (63,9 %). 

Bei etwa jedem Dritten dieser Fälle er-

folgte die Kontaktaufnahme in Form eines 

Hausbesuches (32,7 %). In knapp 8 % der 

Fälle (152 Familien) konnte eine Einschät-

zung im Rahmen eines bestehenden Hilfe-

kontaktes vorgenommen werden, sodass 

keine zusätzliche Kontaktaufnahme not-

wendig war. Bei 546 Familien (28,3 %) ge-

lang die Kontaktaufnahme aus verschiede-

nen Gründen nicht.  

Ein (weiterer) Hilfebedarf war aus Sicht 

der Fachkräfte bei 164 Familien erkenn-

bar. Dies entspricht in etwa jeder zehnten 

Familie (12,0 %), zu der die Jugendämter 

eine Meldung durch die Gesundheitsämter 

erhalten haben.  

27 dieser 164 Familien waren dem Ju-

gendamt bisher noch nicht aus laufenden 

oder abgeschlossenen Hilfen zur Erzie-

hung, Beratungen u. Ä. bekannt. Für diese 

ergab sich über das Einladungs- und Erin-

nerungswesen erstmals ein Kontakt zum 

Jugendamt, über den die Familien Zugang 

zu früher Förderung und anderen Hilfen 

erhalten konnten (im Vorjahr waren dies 

43 Familien). 

Bei den durch die Jugendämter neu instal-

lierten oder weitergeführten Hilfen handelt 

es sich überwiegend (56,8 %; 83 Familien) 

um Beratungen. Knapp ein Drittel (32,9 %; 

48 Familien) erhielt eine ambulante Hilfe 

zur Erziehung. Stationäre Hilfen zur Erzie-

hung wurden in vier Fällen eingerichtet, 

Angebote der Elternbildung nutzten acht 

Familien. Eine teilstationäre Hilfe wurde im 

Jahr 2019 in keinem der Fälle eingeleitet.  

Im Zuge des Einladungs- und Erinne-

rungswesens gelingt es folglich immer wie-

der, eine konstante Zahl von Familien mit 

Hilfebedarf zu erreichen und diesen Zu-

gang zu niedrigschwelligen Beratungs- 

und Unterstützungsmöglichkeiten anzubie-

ten.  

In rund 1 % der Meldungen (20 Fälle) 
wurde durch die Fachkräfte der Ju-
gendämter im Jahr 2019 im Kontext des 
Einladungs- und Erinnerungswesens 
eine Gefährdung des Kindeswohls fest-
gestellt.  

Die Fachkräfte der Jugendämter kamen im 

Zuge der Kontaktaufnahme bei 20 Kindern 

zu der fachlichen Einschätzung, dass eine 

Gefährdung des Kindeswohls vorlag. Der 

Anteil ist im Vergleich zum Vorjahr nach 

einem leichten Anstieg wieder gesunken 

(2017: 1,1 %; 2018: 1,3 %; 2019: 1,0 %).  
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Als Art der Kindeswohlgefährdung wurden 

im Jahr 2019 am häufigsten Vernachlässi-

gung (9 Fälle) und/oder sexueller Miss-

brauch (9 Fälle) sowie andere Gefährdun-

gen (13 Fälle) – z. B. eine prekäre Wohn-

situation – dokumentiert (Mehrfachnen-

nungen möglich). In zwei Fällen wurde 

eine seelische Misshandlung angegeben, 

wohingegen eine körperliche Misshand-

lung in keinem der Fälle dokumentiert 

wurde. In der Bundesstatistik zu den Ge-

fährdungseinschätzungen im Kontext von 

§ 8a SGB VIII (auch für Rheinland-Pfalz) 

und in der Fachliteratur stellt Vernachlässi-

gung die häufigste Form der Kindeswohl-

gefährdung dar.  

Die Familien, in denen im Rahmen des 

Einladungs- und Erinnerungswesens eine 

Kindeswohlgefährdung festgestellt wird, 

sind den Jugendämtern in der Regel be-

reits bekannt (so auch 2019 17 von 20 Fa-

milien). Dieser Befund deckt sich mit Er-

gebnissen aus der Evaluation der Kinder-

schutzverdachtsmeldungen und Gefähr-

dungseinschätzungen gem. § 8a SGB VIII 

in Rheinland-Pfalz (vgl. MFFKI 2021). Die 

seitens der Jugendämter bereits bekann-

ten Familien befanden sich aktuell (15 

Fälle) und/oder in der Vergangenheit (16 

Fälle) im Hilfebezug. Sechs Kinder wurden 

durch das Jugendamt in der Vergangen-

heit in Obhut genommen. 

In neun der Fälle mit festgestellter Kindes-

wohlgefährdung war 2019 zur Abwendung 

der Gefährdung das Tätigwerden des Fa-

miliengerichts notwendig. Waren die Eltern 

oder Erziehungsberechtigten fähig bzw. 

bereit, an der Abwendung der Gefährdung 

mitzuwirken, erhielten sie am häufigsten 

eine ambulante Hilfe zur Erziehung (fünf 

Fälle), eine Beratung (vier Fälle) oder eine 

stationäre Hilfe zur Erziehung (drei Fälle). 

Die Befunde machen deutlich, dass die 

Kinder- und Jugendhilfe bereits über ge-

eignete Zugänge zu Familien mit Säuglin-

gen und Kleinkindern verfügt – gerade 

auch zu Familien, die sich in schwierigen 

Lebenslagen befinden. Familien mit Hilfe-

bedarf oder Hinweisen auf eine Gefähr-

dung des Kindeswohls sind den Jugend-

ämtern damit häufig bereits bekannt, auch 

schon vor dem regelhaften Zugang über 

die Kindertagesbetreuung. Damit es den 

Jugendämtern gelingt, ihrem gesetzlichen 

Schutzauftrag gerecht zu werden, bedarf 

es einer adäquaten personellen wie fach-

lich qualifizierten Ausstattung der Jugend-

ämter, die diese in die Lage versetzt, auch 

im Nachgang der Meldungen im Rahmen 

des Einladungs- und Erinnerungswesens 

Hilfe- und Beratungsprozesse zu initiieren, 

engmaschig zu begleiten und die Eignung 

eingeleiteter Hilfen kontinuierlich zu über-

prüfen.  

Aufbau lokaler Netzwerke und Ge-
währleistung notwendiger nied-
rigschwelliger Angebote zur Förde-
rung des Kindeswohls 

Der Aufbau der lokalen Netzwerke Kinder-

schutz und Frühe Hilfen stellt die zweite 

zentrale Säule des Landeskinderschutzge-

setzes zur Förderung von Kindeswohl und 
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Kindergesundheit dar. Leistungsbereichs-

übergreifende Netzwerkstrukturen sind zur 

Ausgestaltung eines aktiven Kinderschut-

zes und bedarfsgerechter Früher Hilfen 

zentral. Entsprechend sollen die lokalen 

Netzwerke alle relevanten Akteurinnen 

und Akteure im Bereich Kinderschutz ein-

binden und ihre Zusammenarbeit beför-

dern.  

Die Ziele der lokalen Netzwerke Kinder-

schutz werden in § 3 Abs. 4 des Landes-

kinderschutzgesetzes festgehalten: 

1. Geeignete Rahmenbedingungen zur 

frühen Förderung und für die wirksame 

Umsetzung des Schutzauftrages nach 

dem Kinder- und Jugendhilfegesetz schaf-

fen, 

2. die Transparenz über die Hilfemöglich-

keiten für Schwangere, werdende Väter, 

Eltern und Kinder erhöhen, 

3. Erkenntnisse für die bedarfsgerechte 

Weiterentwicklung der örtlichen Hilfestruk-

turen gewinnen, 

4. Angebote zur Förderung von Kindes-

wohl und Kindergesundheit entsprechend 

bedarfsgerecht weiterentwickeln. 

Der Ausbau Früher Hilfen, d.h. qualifizier-

ter und bedarfsgerechter Angebote zur 

frühzeitigen Förderung von Erziehungs- 

und Beziehungskompetenz, wird im LKind-

SchuG noch einmal explizit als eine Auf-

gabe der öffentlichen Jugendhilfe veran-

kert (§ 2 LKindSchuG), die im Zusammen-

wirken insbesondere mit Einrichtungen 

und Diensten der Gesundheitshilfe reali-

siert werden soll. 

Die lokalen Netzwerke haben sich als 
fester Bestandteil der sozialen Infra-
struktur im Kontext von Kinderschutz 
und Frühen Hilfen etabliert. 

Seit Inkrafttreten des Landeskinderschutz-

gesetzes im Jahr 2008 haben sich die 

Strukturen der lokalen Netzwerke zum 

Schutz von Kindeswohl und Kinderge-

sundheit kontinuierlich verstetigt und wei-

terentwickelt. Dabei hat die Vielfalt an Auf-

gaben dieser Netzwerke zugenommen. 

Neben den jährlich stattfindenden Netz-

werkkonferenzen – mit denen auch im 

Jahr 2019 wieder eine große Anzahl an 

Teilnehmenden aus Jugend- und Gesund-

heitshilfe sowie anderen Handlungsfeldern 

erreicht werden konnte (Durchschnitt: 124 

Personen) – wird von den zuständigen 

Fachkräften eine Vielzahl verschiedener 

Aktivitäten, Angeboten und Maßnahmen 

initiiert, die teils stadteilbezogen, teils auf 

der Ebene von Verbandsgemeinden oder 

größeren Sozialräumen durchgeführt wer-

den.  

Die Netzwerke Kinderschutz sind in 35 

Kommunen stadt-/landkreisweit struktu-

riert. In 22 Kommunen gab es alternativ  

oder ergänzend gemeinsame Netzwerke 

mit Nachbarkommunen – also stadt- bzw. 

landkreisübergreifende Netzwerke.  

38 Jugendämter haben zudem themen-

spezifische Arbeitsgruppen eingerichtet, 

32 arbeiten in zielgruppenspezifischen 

Gruppen. Stadtteilbezogene Arbeitskreise, 
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Runde Tische etc. und Arbeitskreise in 

Verbandsgemeinden bzw. größeren Sozi-

alräumen wurden in 26 bzw. 27 Netzwer-

ken organisiert.  

Auch im Berichtsjahr 2019 lässt sich fest-

stellen, dass die Netzwerkarbeit und die 

Netzwerkstrukturen kontinuierlich in Bewe-

gung sind: So werden Arbeitsgruppen be-

endet und neue gebildet, Angebote und 

Maßnahmen der Netzwerke ausgebaut 

und neue initiiert. Am häufigsten (jeweils 

knapp in etwa der Hälfte der Jugendämter) 

bezieht sich dieser Auf- und Ausbau auf 

Angebote, die einen Überblick über fami-

lienunterstützende Leistungen geben (wie 

z.B. Flyer, Datenbanken) sowie die Erstel-

lung und Bereitstellung von Informations-

materialien für die Themen Kinderschutz 

und Frühe Hilfen.  

Die Netzwerke Frühe Hilfen und Kinder-
schutz umfassten 2019 eine Vielzahl an 
Akteurinnen und Akteuren aus unter-
schiedlichen Bereichen.  

An den Netzwerken beteiligt sich eine 

große Vielfalt an Akteurinnen und Akteu-

ren aus unterschiedlichen Handlungsfel-

dern, Einrichtungen und Diensten. Diese 

Vielfalt macht die Stärke der Netzwerke 

aus. Auf einen längeren Berichtszeitraum 

zurückschauend (seit 2011) gelingt insbe-

sondere die Beteiligung von Professionen 

und Institutionen aus dem Bereich der Ge-

sundheitshilfe immer besser. Gesundheits-

ämter, Familienhebammen und Schwan-

gerenberatungsstellen waren 2019 in den 

Netzwerken sämtlicher Jugendamtsbe-

zirke in Rheinland-Pfalz (41) vertreten. 

Gleiches gilt für Träger von Angeboten 

und Diensten der Hilfen zur Erziehung. 

Kitas und Schulen sowie Träger bzw. Mit-

arbeitende der Erziehungsberatung/Ehe-, 

Familien- und Lebensberatung sind in 39 

bzw. 40 Bezirken Teil des Netzwerks. 

Die Netzwerke reagieren in ihrer Zusam-

mensetzung auf individuelle lokale Be-

darfslagen und verändern sich je nach 

Zielgruppen und Themen vor Ort. So sind 

auch im Jahr 2019 wieder einzelne Akteu-

rinnen und Akteure ausgeschieden und 

neue hinzugekommen.  

 

2019 dokumentieren die Fachkräfte so-
wohl Schwierigkeiten als auch vielfäl-
tige Highlights der Netzwerkarbeit. 

Die Gewinnung und Motivation der Netz-

werkpartnerinnen und -partner zur Beteili-

gung und lebendigen Gestaltung des 

Netzwerks bleibt eine anspruchsvolle Dau-

eraufgabe. 2019 berichten 23 Jugendäm-

ter von Schwierigkeiten bei der Einbezie-

hung bestimmter Berufsgruppen und Insti-

tutionen. Im Vorjahr waren es noch 29 Ju-

gendämter. Dies und die weiterhin breite 

Beteiligung der unterschiedlichen Instituti-

onen und Berufsgruppen deutet auf eine 

Etablierung und Verstetigung der lokalen 

Netzwerke.  
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Auch in mangelnden zeitlichen Ressour-

cen für eine regelmäßige Beteiligung se-

hen die Jugendämter häufig eine Heraus-

forderung (18 Jugendämter).   

Besondere Highlights liegen aus Sicht der 

Netzwerkkoordinatorinnen und -koordina-

toren in der Umsetzung der jährlich statt-

findenden Netzwerkkonferenzen und in 

der Durchführung von Fachtagen zu spezi-

fischen Themen. Diese dienen neben der 

Information und Fortbildung zu relevanten 

Themen im Feld der Frühen Hilfen und 

des Kinderschutzes auch der Öffentlich-

keitsarbeit der Netzwerke. Nicht selten 

werden diese Veranstaltungen auch dazu 

genutzt, Arbeitskreise zu initiieren und auf-

zubauen sowie weitere Interessierte für 

das Netzwerk zu gewinnen. 

Insgesamt bewerten die Jugendämter die 

Arbeit der Netzwerke fortwährend als 

(sehr) gut. 

Die lokalen Netzwerke bearbeiten eine 
wachsende Anzahl an Themen und dif-
ferenzieren sich weiter aus. 

Mit Blick auf die inhaltlichen Schwerpunkt-

setzungen in den Netzwerkkonferenzen 

und sonstigen Arbeitszusammenhängen 

stehen die Themen Frühe Hilfen (39 Netz-

werke) und die Vorstellung regionaler Be-

ratungs- und Unterstützungsangebote (38 

Netzwerke) nach wie vor im Zentrum fast 

aller Netzwerke. Gleichzeitig lässt sich 

eine Spezialisierung feststellen: So haben 

die Fokussierung spezieller Zielgruppen 

und das Interesse an medizinischen Fach-

beiträgen in 2019 im Vergleich zum Vor-

jahr sichtbar an Bedeutung gewonnen. 

Leicht gestiegenes Interesse lässt sich 

auch in Hinblick auf die Bearbeitung und 

Gestaltung der Schnittstellen zwischen Ju-

gendamt und weiteren Kooperationspart-

nerinnen und -partnern (30 Netzwerke) so-

wie dem Gesundheitsamt feststellen (23 

Netzwerke). Die Themen Kindeswohlge-

fährdung (32 Netzwerke), Diskussion um 

Ziele und Aufgaben für die weitere Netz-

werkarbeit (33 Netzwerke), sowie die Infor-

mation über die Aufgabe, Organisation 

und Angebote des Jugendamtes (31 Netz-

werke) erweisen sich als Dauerthemen der 

Netzwerkarbeit. 

Darüber hinaus bearbeiten die Netzwerke 

vielfältige „sonstige“ Themen: neben in-

haltlichen Schwerpunkten und speziellen 

Zielgruppen (z.B. Traumata, Eltern-Kind-

Bindung, Väter in den Frühen Hilfen, De-

mokratieerziehung, Resilienz, sexueller 

Missbrauch oder sozial-emotionale Beein-

trächtigungen bei Kindern und Jugendli-

chen, werden verschiedene Methoden 

(Fallbezogene Supervision, (interdiszipli-

näre) Qualitätszirkel und Fallbesprechun-

gen, Kommunikation und Gesprächsfüh-

rung in schwierigen Situationen) genannt. 

Jeweils ein Netzwerk beschäftigte sich mit 

aktuellen Gesetzesänderungen und -refor-

men (BTHG, Kita-Gesetz), der Mediennut-

zung, -erziehung, und -kompetenz und der 

Hebammenversorgung in der Region. 
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Die im Rahmen des Landeskinder-
schutzgesetzes zur Verfügung gestell-
ten Fördermittel (§ 4 Abs. 2 LKind-
SchuG) werden weiterhin hauptsächlich 
zur Finanzierung von Personalressour-
cen im Jugendamt genutzt.  

Eine Etablierung von Netzwerkstrukturen 

sowie deren kontinuierliche Weiterentwick-

lung erfordert eine verlässliche und konti-

nuierliche Koordination und Moderation 

der Zusammenarbeit im Netzwerk. Für 

diese müssen entsprechende personelle 

Ressourcen zur Verfügung stehen.  

Im Jahr 2019 wurden die zur Verfügung 

gestellten Mittel von den Jugendämtern 

daher auch hauptsächlich für Personalmit-

tel aufgewendet: In 40 der 41 Jugendäm-

tern wurden Personalstellen im Jugendamt 

aus Mitteln des Landeskinderschutzgeset-

zes finanziert. Dabei konnten 24,3 Vollzeit-

äquivalente – insbesondere in der Netz-

werkkoordination (18,71) – finanziert wer-

den.  

Ausblick 

Zusammenfassend verweisen die Ergeb-

nisse aus dem Jahr 2019 darauf, dass die 

Umsetzung beider Bausteine des Landes-

kinderschutzgesetzes weitgehend erfolgt 

ist und diese Strukturen fest etabliert sind. 

So zeigt sich eine hohe Kontinuität der Er-

gebnisse im Zeitverlauf hinsichtlich der 

Strukturen und Funktionen des Einla-

dungs- und Erinnerungswesens sowie 

auch hinsichtlich des Aufbaus der lokalen 

Netzwerke Kinderschutz und Frühe Hilfen.  

Die breite Akzeptanz der Früherkennungs-

untersuchungen und die gut etablierten 

und lebendigen Strukturen der Netzwerke 

gilt es, auch in den nächsten Jahren zu er-

halten und die Ausgestaltung weiter zu op-

timieren. Ein Fokus sollte weiterhin auf der 

Kooperation und Zusammenarbeit der Ein-

richtungen und Dienste in der Jugend- und 

Gesundheitshilfe liegen, um diese kontinu-

ierlich weiterzuentwickeln, so dass Fami-

lien möglichst frühzeitig bedarfsgerecht 

unterstützt werden können. Diese Aufgabe 

stellt nach wie vor eine der zentralen Ziel-

perspektiven des Landeskinderschutzge-

setzes dar. Die aktuellen Berichtsergeb-

nisse zeigen ebenso wie die Berichte der 

vergangenen Jahre, dass die Früherken-

nungsuntersuchungen bzw. das Werben 

für eine Inanspruchnahme durch die Ge-

sundheitsämter oder Jugendämter einen 

wichtigen Zugang zu Familien schaffen, 

die bisher noch nicht mit Frühen Hilfen 

oder Beratungsstrukturen in Berührung 

gekommen sind, jedoch einen Hilfe- oder 

Unterstützungsbedarf aufweisen. Zusätz-

lich können auch im Kontext bereits beste-

hender Hilfebeziehungen der Kinder- und 

Jugendhilfe die Früherkennungsuntersu-

chungen als Bezugspunkt und Instrument 

genutzt werden, um im Rahmen der Be-

gleitung von Familien die Gesundheit der 

Kinder verstärkt in den Blick zu nehmen 

und die Gesundheitsfürsorge oder ge-

sundheitliche Prävention als Teil der Erzie-

hungsverantwortung der Eltern zu stärken. 

Dabei darf aber die durch das Einladungs- 

und Erinnerungswesen erreichte hohe 
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Teilnahmequote nicht darüber hinwegtäu-

schen, dass jedes Jahr neue Familien mit 

dem Verfahren in Berührung kommen und 

sich daher jährlich ein anhaltender Aufklä-

rungs- und Informationsbedarf für (neue) 

Familien mit jungen Kindern ergibt. Um die 

Teilnahmequote auch in Zukunft auf dem 

hohen Niveau zu halten, ist daher die Fort-

führung des Verfahrens sinnvoll. 

Das zweite zentrale Ergebnis des vorlie-

genden Berichts ist zudem, dass sich die 

lokalen Netzwerke Kinderschutz und 

Frühe Hilfen zu einer gut etablierten Ar-

beitsplattform entwickelt haben, die es den 

Fachkräften der Jugend- und Gesund-

heitshilfe ermöglicht bzw. erleichtert, in un-

terschiedlichen Arbeitszusammenhängen 

miteinander in den fachlichen Austausch 

zu treten und Fragen des Kinderschutzes 

sowie der Frühen Hilfen gemeinsam zu 

bearbeiten. Der gemeinsame thematische 

Bezugspunkt für beide Bereiche sind da-

bei das gesunde Aufwachsen und die Ent-

wicklung der Kinder sowie die Bezie-

hungs- und Erziehungskompetenzen der 

Eltern. Die Ergebnisse aus der Befragung 

der Jugendämter zeigen, dass die Frage 

im Mittelpunkt steht, was Eltern und Kinder 

an Befähigung, Entlastung und gegebe-

nenfalls auch an kompensatorischen An-

geboten brauchen, damit sie auch ange-

sichts schwieriger Lebenslagen und ver-

dichteter Problemkonstellationen ihre Er-

ziehungskompetenzen bestmöglich entfal-

ten und damit ein gesundes Aufwachsen 

ihrer Kinder dauerhaft ermöglichen und 

fördern können. Zur Erreichung beider 

Ziele leisten sowohl das Verfahren des 

Einladungs- und Erinnerungswesens und 

die Früherkennungsuntersuchungen als 

auch die Arbeit der lokalen Netzwerke Kin-

derschutz seit über 10 Jahren einen wich-

tigen Beitrag. 
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3. Datenteil: Die Befunde 
des Jahres 2019 

3.1 Inanspruchnahme der 
Früherkennungsuntersuchun-
gen: Unterrichtung und Inter-
vention der Gesundheitsämter 
(Daten der Gesundheitsämter) 
Ausgangspunkt des Einladungs- und Erin-

nerungswesens (EEW) ist die Verschi-

ckung der Einladungsschreiben zu den 

Früherkennungsuntersuchungen U4 bis 

U9 durch das Zentrum für Kindervorsorge 

(ZfK). 2019 versendete das ZfK im Auftrag 

der Zentralen Stelle Landeskinderschutz-

gesetz insgesamt 261.476 Einladungs-

schreiben, 3.357 weniger als im Vorjahr 

(2018: 264.833). Bei etwa einem Drittel 

der Einladungen wurde nach der Einla-

dung eine Erinnerung versendet. Auf der 

ersten Stufe des Verfahrens wurden auf-

grund der Einladung und Erinnerung be-

reits 88,5 % aller eingeladenen Früherken-

nungsuntersuchungen durchgeführt 

(231.392). Aufgrund fehlender Untersu-

chungsbestätigungen aus den Arztpraxen 

beim ZfK reichte dieses bei den 24 Ge-

sundheitsämtern in Rheinland-Pfalz 

30.084 Meldungen (im Vorjahr: 29.929) 

ein. Die aus der Zahl der Einladungen und 

Meldungen berechnete Meldequote ent-

spricht damit 11,5 %, d.h. 11,5 % der ver-

sendeten Einladungen zogen die Unter-

richtung des Gesundheitsamtes nach sich, 

was etwa jeder neunten Einladung ent-

spricht. Im Vergleich zum Vorjahr ist die 

absolute Anzahl der Einladungen leicht 

gesunken (um 1,3 %), der Anteil der Mel-

dungen bei den Gesundheitsämtern mini-

mal gestiegen (um 0,5 %). Jedoch ist die 

Meldequote im Vergleich mehrerer Jahre 

relativ konstant geblieben, mit leicht stei-

gender Tendenz seit 2014 (vgl. Abbildung 

1). In den folgenden Abschnitten werden 

diese 30.084 Meldungen näher betrachtet. 
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Abbildung 1 Entwicklung der Meldungen an die Gesundheitsämter von 2010 bis 2019 (absolute Zah-
len) und Meldequoten (Anzahl der Meldungen im Verhältnis zu den versendeten Einladungen) 

 

Verteilung der Meldungen nach Ge-
sundheitsamtsbezirken 

Die Gesamtzahl der Meldungen streut von 

371 Meldungen im Gesundheitsamtsbezirk 

Cochem-Zell bis 4.400 Meldungen im 

Rhein-Pfalz-Kreis. Der hellblaue Balken in 

Abbildung 2 zeigt die Höhe der Meldungen 

im Vorjahr an. Deutlich wird, dass sich an 

der Reihenfolge 2019 wenig geändert hat. 

Die Gesundheitsämter des obersten Drit-

tels sind auch 2019 stark vertreten. Gut er-

kennbar sind Anstiege und Rückgänge: 

Die prozentual größten Anstiege bei den 

absoluten Meldezahlen sind in den Bezir-

ken Donnersbergkreis, Rhein-Hunsrück-

Kreis, Bad Kreuznach und dem Rhein-

Pfalz-Kreis festzustellen. Rückläufig sind 

die Zahlen insbesondere im Eifelkreis Bit-

burg-Prüm, in der Südlichen Weinstraße 

und Neuwied (vgl. Abbildung 2). 
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Abbildung 2 Anzahl der Meldungen nach Gesundheitsamtsbezirken in 2018 und 2019 (absolute Zah-
len, 2018 n=29.929, 2019 n=30.084) 

 

 

Meldequote nach einzelnen Gesund-
heitsamtsbezirken 

Die absolute Anzahl der Meldungen wird 

auch von der Größe und Bevölkerungs-

dichte der einzelnen Gesundheitsämter 

beeinflusst (Anzahl von Kindern unter 

sechs Jahren). Daher wird in der folgen-

den Abbildung die Anzahl der eingegange-

nen Meldungen bei den einzelnen Ge-

sundheitsämtern in Relation gesetzt zu 

den versendeten Einladungen für das je-

weilige Gesundheitsamt. Die daraus be-

rechnete Meldequote stellt dar, wie stark 

die einzelnen Gesundheitsamtsbezirke 

von Meldungen über nicht erfolgte Früher-

kennungsuntersuchungen betroffen sind 

(vgl. Abbildung 3).  

Im interkommunalen Vergleich zeigt sich 

auch bei den Meldequoten eine große 

Streubreite über die Gesundheitsamtsbe-

zirke hinweg: Sie reicht von 6,8 % bis 

16,6 %. Bei zehn Ämtern zeigen sich 

Rückgänge, bei 14 Ämtern Zuwächse in 

unterschiedlichem Umfang. Alle Ämter, die 

sich im Vorjahr über dem rheinland-pfälzi-

schen Durchschnitt befanden, finden sich 

auch 2019 wieder darüber, wenn auch in 

leicht geänderter Reihenfolge. 
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Abbildung 3 Meldequoten an die Gesundheitsämter 2019 (Anzahl der Meldungen je Gesundheitsamt 
im Verhältnis zu den jeweils versendeten Einladungen)  

 

 

Verteilung auf die Untersuchungs-
stufen 

Wie auch schon in den Vorjahren verteilt 

sich der Anstieg der Meldungen im Jahr 

2019 regelmäßig auf alle Untersuchungs-

stufen (vgl. Abbildung 4). Die meisten Mel-

dungen über eine fehlende Untersu-

chungsbestätigung beziehen sich absolut  

 

 

 

auch 2019 auf die U8, gefolgt von der U7a 

und der U9. Wie hoch die Anzahl der Mel-

dungen  pro Vorsorgestufen tatsächlich 

sind, lässt sich besser verdeutlichen, wenn 

die Anzahl der jeweiligen Einladungs-

schreiben mitberücksichtigt wird, und so-

mit die Anzahl der berechtigten Kinder 

(Meldequote, siehe nächster Abschnitt). 
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Abbildung 4 Meldungen über fehlende Untersuchungsbestätigungen nach Art der Früherkennungs-
untersuchung in 2018 und 2019 (absolute Zahlen, 2018 n=29.929, 2019 n=30.078) 

 

 

Meldequote nach Untersuchungs-
stufe 

Zur Berechnung der „Meldequote“ wird die 

Anzahl der Meldungen je Untersuchungs-

stufe mit der Anzahl der jeweils für die ein-

zelnen Untersuchungsstufen versendeten 

Einladungen in Relation gesetzt. Die Mel-

dequoten verlaufen tatsächlich analog zu 

den absoluten Zahlen: Mit dem Alter des 

Kindes steigt die Meldequote bis zur U8  

 

an (vgl. Abbildung 5), d.h. der Versand 

von Untersuchungsbestätigungen durch 

die Arztpraxen scheint parallel zum stei-

genden Alter der Kinder weniger zu wer-

den. Die U8 weist mit 15,9 % Meldungen 

an allen versendeten Einladungen die 

höchste Meldequote auf, d.h. etwa jede 

sechste Untersuchung dieser Stufe wur-

den trotz Einladung und Erinnerung nicht 

durch die Arztpraxen bestätigt.  
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Abbildung 5 Meldequoten über fehlende Untersuchungsbestätigungen nach Art der Früherkennungs-
untersuchung 2018 und 2019 (Angaben in Prozent, n=29.929/30.078) 

 

 

Form der Kontaktaufnahme  

Im Erhebungsbogen zur Inanspruchnahme 

der Früherkennungsuntersuchungen im 

Rahmen des Landeskinderschutzgesetzes 

können die Fachkräfte der Gesundheits-

ämter dokumentieren, in welcher Form sie 

nach einer Meldung durch die Zentrale 

Stelle mit der Familie Kontakt aufnehmen. 

Die Daten bilden ein abgestuftes Vorge-

hen in der Kontaktaufnahme zur Familie 

ab: Am häufigsten erfolgt der Erstkontakt 

2019 wie auch schon in den Vorjahren in 

Schriftform (75,4 %) (vgl. Abbildung 6). Te-

lefonisch wird der Kontakt in etwa jedem  

 

 

 

siebten Fall hergestellt (14,1 %). Hausbe-

suche sind im ersten Kontakt noch selten 

(nur 0,1 %). Bei über der Hälfte der Mel-

dungen dokumentieren die Fachkräfte 

auch die Form der Kontaktaufnahme bei 

weiteren Kontaktversuchen oder Kontak-

ten (ohne Abbildung). Bei den weiteren 

Kontaktversuchen werden die Familien 

hauptsächlich angerufen (61,2 %) oder an-

geschrieben (38,2 %). Gespräche im Ge-

sundheitsamt finden in 16,2 % der Fälle 

statt, ein Hausbesuch erfolgt in etwa je-

dem achten Fall (12,5 %) (bei weiteren 

Kontaktversuchen sind Mehrfachnennun-

gen möglich). 
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Abbildung 6 Form der Aufnahme des ersten Kontaktes zur Familie 2018 und 2019 (Angaben in Pro-
zent aller gültigen Fälle, n=28.487/28.5525) 

 

 

Zeitraum bis zum Kontakt 

Die Mitarbeitenden der Gesundheitsämter 

haben den Auftrag, in Folge einer Meldung 

(d.h. bei fehlender Untersuchungsbetäti-

gung) unverzüglich in Kontakt mit der Fa-

milie zu treten, die Ursache für die feh-

lende Untersuchungsbestätigung zu erfra-

gen und schließlich für die Inanspruch-

nahme zu werben, falls an der Früherken-

nungsuntersuchung tatsächlich nicht teil-

genommen wurde. Anhand der dokumen- 

 

 

 

tierten Daten lässt sich der Zeitraum zwi-

schen der Meldung und der Kontaktauf-

nahme mit den gesetzlichen Vertreter:in-

nen berechnen. In knapp 65 % der Fälle 

wurde versucht, noch am gleichen Tag 

Kontakt aufzunehmen (vgl. Abbildung 7). 

In jedem fünften Fall erfolgte die Kontakt-

aufnahme der Fachkräfte innerhalb von 

drei Tagen (19,1 %). Den weiteren Mel-

dungen wurde erst zu einem späteren 

Zeitpunkt nachgegangen (in der Summe 

16 %). 

  

 
 

5 Fehlende Werte kommen zustande, wenn die jeweilige Frage in der Statistik nicht ausgefüllt wurde. Die Pro-
zentwerte in den Grafiken beziehen sich auf die gültigen Fälle, also nur jene, bei denen die Frage beantwortet 
wurde. Bei dieser Frage kommen sogenannte missings beispielsweise zustande, wenn eine Kontaktaufnahme mit 
der Familie durch die Fachkräfte der Gesundheitsämter nicht notwendig war, weil zeitnah eine Nachmeldung von 
der Zentralen Stelle erfolgte, dass die Früherkennungsuntersuchung durchgeführt worden war. 
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Abbildung 7 Dauer vom Eingang der Meldung beim Gesundheitsamt bis zur Aufnahme des Kontak-
tes mit der Familie 2018 und 2019 (Angaben in Prozent aller gültigen Fälle, 2019 n=28.410, fehlende 
Angaben 1.6746) 

 

Gründe für das Fehlen der Untersu-
chungsbestätigung 

Die Fachkräfte der Gesundheitsämter ha-

ben bei der Dokumentation der Fälle die 

Möglichkeit, aus einer Itemliste Gründe 

auszuwählen, warum keine Untersu-

chungsbestätigung für die jeweilige Früh-

erkennungsuntersuchung vorliegt (Mehr-

fachnennungen sind möglich, d.h. in ei-

nem Fall können mehrere Gründe markiert 

werden, vgl. Abbildung 8, 9 und 10). Diese 

Gründe werden im Folgenden genauer er-

läutert und differenziert dargestellt. Die 

ersten beiden Gründe in der Item-Liste 

deuten auf sogenannte „falsche“ Meldun-

gen, d.h. wenn eine Meldung  

 
 

6 Fehlende Angaben kommen hier zustande, wenn kein Kontaktdatum angegeben wurde, z.B. weil kein Kontakt 
aufgenommen werden musste, weil eine zeitnahe Nachmeldung der Zentralen Stelle erfolgte. 

 

 

der Zentralen Stelle bei den Gesundheits-

ämtern über das Fehlen einer Untersu-

chungsbestätigung erfolgt, obwohl die Un-

tersuchung bereits durchgeführt wurde. In 

diesen Fällen wurde die Früherkennungs-

untersuchung tatsächlich durchgeführt, 

wodurch sich die eigentliche Teilnah-

mequote weiter erhöht. 

Daneben gibt es noch Fälle, die in eine ei-

gene Kategorie fallen, nämlich die zeitliche 

Überschneidung von Meldung und Unter-

suchungsbestätigung. Hier liegt eine zeitli-

che Überschneidung zwischen der Früher-

kennungsuntersuchung und Meldung 

durch die Zentrale Stelle vor, d.h. diese 

64,9

19,1

1,0 2,9
5,5 4,0 1,8 0,8

59,0

25,2

0,9 3,6 6,2 3,5 1,1 0,6
0

10

20

30

40

50

60

70

am selben
Tag

1-3 Tage 4-5 Tage 6-7 Tage 8-14 Tage 15-21 Tage 22-28 Tage mehr als 28
Tage

2019 2018



 

34 
 

Fälle sind bereits durchgeführt, aber sys-

tembedingt kann sich eine Meldung erge-

ben, weil die Ärzte bzw. Ärztinnen drei 

Tage Zeit haben, die Durchführung einer 

Früherkennungsuntersuchung zu melden. 

Da das Verfahren hier korrekt abläuft, han-

delt es sich nicht um „falsche“ Meldungen. 

Die weiteren Gründe in der Liste beziehen 

sich auf „echte“ Nichtteilnahmen und wer-

den in den folgenden Abschnitten näher 

betrachtet. Die Verteilung der Gründe für 

eine fehlende Untersuchungsbestätigung 

ist in den folgenden Abbildungen darge-

stellt.  
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Abbildung 8 Überblick zu Kategorien der Gründe für Meldungen über fehlende Untersuchungsbestäti-
gungen in 20197  

 

  

 
 

7 Die Summe aus den „falschen“ Meldungen (13.682), den „echten“ Nichtteilnahmen (12.989) und den zeitlichen 
Überschneidungen (2.091) ergibt nicht die Gesamtsumme der Meldungen (30.084). Das liegt daran, dass es ei-
nige Fälle ohne Angaben zu Gründen gibt (2.107 „missings“) sowie Überschneidungen innerhalb und zwischen 
den Kategorien (Mehrfachnennungen im gleichen Fall sind möglich).  
* Es wird davon ausgegangen, dass diese Untersuchungen tatsächlich durchgeführt werden. Für eine einheitliche 
Darstellung der Statistiken und Vergleiche der Daten über die Jahre hinweg, werden diese Fälle als durchgeführte 
Untersuchungen gezählt. 
** Nach einer Meldung des Zentrums für Kindervorsorge an ein Gesundheitsamt über eine fehlende Untersu-
chungsbestätigung, erfragen die Gesundheitsämter bei den Sorgeberechtigten den Grund für das Ausbleiben der 
Untersuchungsbestätigung und werben in Fällen von „echten“ Nichtteilnahmen für eine Teilnahme an der Früher-
kennungsuntersuchung. 



 

36 
 

Abbildung 9 Gründe für fehlende Untersuchungsbestätigungen 2018 und 2019 (absolute Angaben, 
gültige Fälle 2018 n=28.073, 2019=27.977, fehlende Angaben 2018: 1.856, 2019: 2.107, Mehrfach-
nennungen möglich8) 

 
  

 
 

8 Bei Mehrfachsets können im gleichen Fall mehrere Antworten zutreffen (Mehrfachnennungen möglich). Daher 
kann die Gesamtsumme der einzelnen absoluten Nennungen die Gesamtzahl der gültigen Fälle übersteigen. Gül-
tige Fälle sind jene Fälle, bei denen im Fragebogen in der entsprechenden Variable Angaben gemacht wurden, 
hier Gründe für die fehlende Untersuchungsbetätigung. Bei den Fällen mit „fehlender Angabe“ wurde die Variable 
ausgelassen. 
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Abbildung 10 Gründe für fehlende Untersuchungsbestätigungen 2018 und 2019 (in %, gültige Fälle 
2018 n=28.073, 2019=27.977, fehlende Angaben 2018: 1.856, 2019: 2.107, Mehrfachnennungen 
möglich 9) 

 

 

Schwierigkeiten im Vollzug des Ver-
fahrens – der Anteil der „falschen“ 
Meldungen  

Seit der Etablierung des Einladungs- und 

Erinnerungswesens ergeben sich jedes 

Jahr sogenannte „falsche“ Meldungen, wo-

bei sich ihr Anteil seit Einführung des Ver-

fahrens auf unter 50 % verringert hat: In 

diesen Fällen hat das Zentrum für Kinder-

vorsorge die Gesundheitsämter unterrich-

tet, weil keine Untersuchungsbestätigung 

aus den Arztpraxen vorliegt. Tatsächlich  

 
 

9 Bei Mehrfachsets können im gleichen Fall mehrere Antworten zutreffen (Mehrfachnennungen möglich). Prozen-
tual dargestellt wird die Anzahl der Nennungen zu jeder Antwortkategorie in Relation zu allen gültigen Fällen (alle 
Fälle, bei denen Gründe angegeben wurden, nicht Gesamtzahl der Nennungen). Daher kann die Gesamtsumme 
der %-Werte mehr als 100 % ergeben. 

stellt sich aber im Kontakt mit den Familien 

oder durch eine Nachmeldung des Zent-

rums für Kindervorsorge heraus, dass die 

Sorgeberechtigten die Untersuchung be-

reits innerhalb oder außerhalb von Rhein-

land-Pfalz haben durchführen lassen. Der 

Anteil der „falschen“ Meldungen verbleibt 

in den letzten Berichtsjahren auf einem 

stabilen Niveau von etwa der Hälfte aller 

Meldungen, wobei der Trend leicht abneh-

mend ist. 2019 lag der Anteil der „fal-
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schen“ Meldungen gemessen an den gülti-

gen Fällen bei 48,9 %, und damit ähnlich 

wie im Vorjahr (48,5 %) auf dem niedrigs-

ten Niveau seit Einführung des Monito-

rings zum Meldewesen.  

Gründe für „falsche“ Meldungen 

„Falsche“ Meldungen kommen hauptsäch-

lich dadurch zustande, dass keine Bestäti-

gung beim Zentrum für Kindervorsorge er-

folgt ist, obwohl die Früherkennungsunter-

suchung in Rheinland-Pfalz durchgeführt 

wurde (in 12.308 Fällen). Daneben gibt es 

Fälle, bei denen die Früherkennungsunter-

suchung in einem anderen Bundesland 

durchgeführt wurde und ebenfalls keine In-

formation des Zentrums für Kindervor-

sorge erfolgte (1.374 Nennungen) (vgl. 

Abbildung 11). 

In der Summe ergeben sich somit 13.682 

Fälle, bei denen die Untersuchung inner-

halb oder außerhalb von Rheinland-Pfalz 

bereits durchgeführt wurde ohne dass eine 

Untersuchungsbestätigung beim Zentrum 

für Kindervorsorge einging.  

 
Abbildung 11 Gründe für „falsche“ Meldungen 2018 und 2019 (absolute Zahlen) 

 

Der häufigste Grund für eine „falsche“ Mel-
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rum für Kindervorsorge, obwohl die Unter-
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durchgeführt wurde (erstes Item in der 

Liste in Abbildung 9). In der folgenden Ab-

bildung ist dargestellt, wie häufig dieser 

Grund für eine Meldung in den einzelnen 

Gesundheitsamtsbezirken vorkommt. Der 
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verschiedenen Gesundheitsamtsbezirke 

sehr unterschiedlich verteilt: er streut inter-

kommunal von 54,8 % (Trier) bis 15,8 % 
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Hunsrück-Kreis, dargestellt durch die hell-

blauen Balken/Vorjahreswerte). Hier zei-

gen möglicherweise Bemühungen, ge-

meinsam mit den Ärztinnen und Ärzten an 

der Optimierung des Verfahrens zu arbei-

ten, Erfolge (z.B. dafür Sorge zu tragen, 

dass die Arztpraxen nach erfolgter Früher-

kennungsuntersuchung eine Bestätigung 

an das Zentrum für Kindervorsorge sen-

den) (vgl. Abbildung 12). 

 

Abbildung 12 Anteil der Meldungen bei den Gesundheitsämtern, in denen die Früherkennungsunter-
suchung in Rheinland-Pfalz ohne eine nachfolgende Bestätigung bei der Zentralen Stelle erfolgt ist 
(Angaben in %, 2018 und 2019) 
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Die „echten“ Nichtteilnahmen an 
den Früherkennungsuntersuchun-
gen 

In der Itemliste finden sich verschiedene 

Merkmale für tatsächlich nicht durchge-

führte Untersuchungen, d.h. „echte“ Nicht-

teilnahmen. Diese wurden 2019 im Um-

fang von 12.989 Fällen dokumentiert (vgl. 

Abbildungen 8, 9, und 10)10. Folgende 

Gründe werden der Kategorie „echte“ 

Nichtteilnahmen zugeordnet: 

- Untersuchung war bereits termi-

niert; 

- Eltern hatten bisher nichts veran-

lasst bzw. noch keinen Termin ver-

einbart;  

- Eltern hatten den vereinbarten Ter-

min versäumt;  

- Ablauf der Toleranzgrenze;  

- Kind im Ausland;  

- Ablehnung des verbindlichen Einla-

dungswesens,  

- fehlende KV des Kindes;  

- anderweitige ärztliche Betreuung 

des Kindes ist nachgewiesen;  

- Grund unbekannt; 

- andere Gründe 

Im Rahmen der Kontaktaufnahme durch 

die Fachkräfte der Gesundheitsämter mit 

 
 

10 Die Summe aus den „falschen“ Meldungen 
(13.682) und den „echten“ Nichtteilnahmen (12.989) 
ergibt nicht die Gesamtsumme der Meldungen 

den Sorgeberechtigten zeigen sich ver-

schiedene Gründe für eine „echte“ Nicht-

teilnahme, die in unterschiedlichem Um-

fang vorkommen: In 1.229 Fällen hatten 

die Eltern den vereinbarten Termin ver-

säumt, in weiteren 1.650 Fällen hatten sie 

bisher nichts veranlasst bzw. noch keinen 

Termin vereinbart (vgl. Abbildung 9). An-

hand dieser Befunde wird die Relevanz 

des Einladungs- und Erinnerungswesens 

als angemessene Strategie zur Steigerung 

der Inanspruchnahme der Früherken-

nungsuntersuchungen und Teil der Ge-

sundheitsprävention deutlich. Durch die 

Kontaktaufnahme der Fachkräfte des Ge-

sundheitsamtes konnten gerade in diesen 

Fällen Familien an die Untersuchungen er-

innert und motiviert werden. Daneben gibt 

es auch 2019 eine Gruppe, die aus unter-

schiedlichen Gründen die gemeldete Früh-

erkennungsuntersuchung nicht in An-

spruch nimmt: Für 1.065 Fälle war die To-

leranzgrenze für die Durchführung der Un-

tersuchung abgelaufen. Hier könnte auch 

eine Rolle spielen, dass Eltern z.B. in Bal-

lungsgebieten zunehmend Schwierigkei-

ten haben, nach der Erinnerung durch das 

Gesundheitsamt einen Termin zu verein-

baren, da die Praxen eine sehr hohe Ter-

mindichte haben. Aus diesem Grund wer-

den die Einladungen schon früh ver-

schickt, damit Eltern mit viel Vorlauf Ter-

mine vereinbaren können. In 278 Fällen 

(30.084). Das liegt daran, dass es einige Fälle ohne 
Angaben zu Gründen (2.107 „missings“) gibt, vgl. 
auch Abb. 12. 
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wurde das verbindliche Einladungswesen 

abgelehnt oder es lag ein Auslandsaufent-

halt des Kindes (376) vor. Die fehlende 

Krankenversicherung des Kindes wurde in 

46 Fällen als Grund für die Nichtteilnahme 

angegeben. Diese Befunde decken sich 

mit jenen der Vorjahre – hier wird eine 

deutliche Stabilität in den Motivationslagen 

sichtbar, die zum Ausgangspunkt für wei-

tere Überlegungen zur Förderung der Kin-

dergesundheit genutzt werden kann. Da in 

den vergangenen Jahren ein sehr hoher 

Anteil „andere Gründe“ angeführt wurde, 

wurden in der Erhebung 2017 zwei weitere 

Items eingeführt, die auch für 2019 vorlie-

gen: Bei 350 der Fälle wurde eine ander-

weitige ärztliche Betreuung nachgewiesen, 

und bei 2.137 Fällen ist der Grund nicht 

bekannt (wenn z. B. eine Nachmeldung er-

folgte und deshalb keine Kontaktaufnahme 

mehr nötig war oder wenn die Eltern nicht 

erreicht wurden). Zusätzlich bleiben auch 

2019 noch „andere Gründe“ (1.766), die 

anhand der Erhebung aktuell nicht weiter 

aufgeschlüsselt werden können (im Vor-

jahr waren es 1.999) (vgl. Abbildung 9). 

Der hohe Anteil „anderer“ Gründe legt 

nahe, dass es neben den abgefragten 

Gründen auch vielfältige, teilweise indivi-

duelle Ursachen für eine Nichtteilnahme 

geben kann. Für die meisten „echten“ 

Nichtteilnahmen war die Früherkennungs-

untersuchung zum Zeitpunkt der Meldung 

bereits terminiert (6.175 Fälle). In den ver-

bleibenden nicht terminierten Fällen 

(6.814) hatten die Gesundheitsämter den 

Auftrag, weiter aktiv für die Inanspruch-

nahme der Untersuchungen zu werben.  
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Die „echten“ Nichtteilnahmen nach 
Art der Früherkennungsuntersu-
chung 

Werden die „echten“ Nichtteilnahmen 

(12.989) nach der Art der Früherken-

nungsuntersuchung differenziert, zeigt 

sich auch hier ein ähnliches Bild wie bei 

den Meldungen im Allgemeinen: Mit dem 

Alter des Kindes steigt tatsächlich die 

„echte“ Nichtteilnahme und sinkt wieder 

bei der U9 (vgl. Abbildung 13). Jede vierte 

„echte“ Nichtteilnahme bezieht sich auf die 

U8 kurz vor Vollendung des vierten Le-

bensjahres (25,1%). Die Früherkennungs-

untersuchungen, die im jungen Alter des 

Kindes stattfinden (U4 bis U6 bis zum ers-

ten Geburtstag des Kindes) werden damit 

vergleichsweise seltener als versäumt ge-

meldet als die späteren Untersuchungen 

(die U7a und U8 finden zum Ende des drit-

ten bzw. vierten Lebensjahres statt, bei 

der U9 ist das Kind mindestens fünf Jahre 

alt). Mit zunehmendem Alter des Kindes 

steigt – absolut gesehen – die Nichtteil-

nahme. Das bedeutet, dass die Untersu-

chungen im jungen Alter bis ca. 2 Jahre 

(U7) häufiger wahrgenommen werden. 

Dieses Ergebnis zeigt sich stabil für die 

letzten Berichtsjahre. Eine Ausnahme 

stellt regelmäßig die U9 dar: Hier sinken 

die Meldungen wieder, was bedeutet, dass 

die U9 regelmäßiger in Anspruch genom-

men wird. Ein Grund könnte sein, dass El-

tern sich wegen des anstehenden Schul-

besuches des Kindes häufiger ein Bild 

zum Entwicklungsstand machen möchten 

und die Früherkennungsuntersuchung da-

her durchführen lassen. 

 
Abbildung 13 Die „echten“ Nichtteilnahmen nach Art der Früherkennungsuntersuchung in 2018 und 
2019 (Angaben in % aller gültigen Fälle) 
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Weiterleitungen an das Jugendamt 
und Gründe dafür 

Unter den als „echte“ Nichtteilnahmen 

markierten Meldungen (12.989) können 

jene abgezogen werden, die bereits termi-

niert waren (6.175). Dann verbleiben 

6.814 Fälle, bei denen die Gesundheits-

ämter im eigenen Ermessen die Möglich-

keit hatten, bei den Familien weiterhin für 

eine Inanspruchnahme zu werben. Die Ju-

gendämter dokumentierten im weiteren 

Verlauf des Verfahrens 1.982 Fälle, die 

von den Gesundheitsämtern an sie weiter-

gemeldet wurden (vgl. Kap. 3.2). Die restli-

chen Fälle bleiben offen. Aufgrund der Ge-

setzesänderung von Oktober 2014 

(§ 9 LKindSchuG) ist keine regelhafte Ver-

pflichtung der Gesundheitsämter zur Un-

terrichtung des Jugendamtes mehr vorge-

sehen, wenn keine Früherkennungsunter-

suchung durchgeführt wurde und dafür 

plausible Gründe benannt wurden oder 

sich eine Teilnahme nicht feststellen lässt 

(vgl. MIFKJF 2015a; b). 

Die Fachkräfte können im Erhebungsbo-

gen der Gesundheitsämter Gründe für 

eine Weiterleitung an das Jugendamt an-

geben (Mehrfachnennungen möglich). Am 

häufigsten wurde, wie schon in den Vor-

jahren, als Begründung dokumentiert, 

dass dem Gesundheitsamt keine Kontakt-

aufnahme zur Familie möglich gewesen 

war (728 Fälle). Bei weiteren 489 Meldun-

gen dokumentierten die Fachkräfte als 

Grund, dass die Früherkennungsuntersu-

chung nicht durchgeführt worden. Bei 48 

Fällen äußerte die kontaktierte Familie 

selbst einen Hilfebedarf, in acht Fällen 

zeigten sich im Kontakt zwischen Gesund-

heitsamt und Familie gewichtige Anhalts-

punkte für eine Kindeswohlgefährdung 

(Vernachlässigung, Misshandlung oder 

Missbrauch), weshalb das Jugendamt ein-

bezogen wurde. Bei 425 Fällen wurden 

sonstige Gründe für die Information des 

Jugendamtes angegeben, die nicht weiter 

aufgeschlüsselt werden können (vgl. Abb. 

14).
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Abbildung 14 Gründe für die Unterrichtung des zuständigen Jugendamtes 2018 und 2019 (absolute 
Zahlen, Mehrfachnennungen möglich) 
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3.2 Erkennen von Hilfebedar-
fen und Risiken in Folge der 
Meldungen durch die Gesund-
heitsämter (Daten der Jugend-
ämter) 
Die 41 Jugendämter in Rheinland-Pfalz er-

hielten im Berichtsjahr 2019 1.982 Mel-

dungen der Gesundheitsämter. Die Anzahl  

der Meldungen ist damit gegenüber dem 

Vorjahr erneut leicht angestiegen (um 

9,3 %, 2018: 1.813) – insbesondere in den 

rheinland-pfälzischen Landkreisen (vgl. 

Abbildung 15). 

 

 

Abbildung 15 Entwicklung der Meldungen an die Jugendämter von 2010 bis 2019 (absolute Zahlen) 
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auch im Berichtsjahr 2019 im interkommu-

nalen Vergleich hinsichtlich der Anzahl der 

Meldungen eine große Spannbreite. Diese 

reicht von 309 Meldungen (Landkreis Ahr-

weiler) bis zu keiner Meldung (Stadt Trier, 

Landkreis Trier-Saarburg) (vgl. Abbildung 

16).  

 
Abbildung 16 Anzahl der Meldungen der Gesundheitsämter an die Jugendämter nach Jugendamts-
bezirken 2019 (absolute Zahlen) 
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Eckwerte der Meldungen an die Ju-
gendämter 

Der Eckwert bezieht die absolute Zahl der 

Meldungen auf die Bevölkerungszahl der 

unter 6-Jährigen im jeweiligen Jugend-

amtsbezirk und setzt somit die absolute 

Zahl der Meldungen in Relation zur rele-

vanten Bevölkerungsgruppe. 2019 liegt 

dieser Wert im rheinland-pfälzischen 

Durchschnitt bei 8,8, d. h. knapp 9 Mel-

dungen je 1.000 Kinder unter sechs Jah-

ren wurden seitens der Gesundheitsämter 

an die Jugendämter weitergeleitet.  

Auch hinsichtlich des Eckwertes zeigen 

sich im interkommunalen Vergleich Dispa-

ritäten. So variiert dieser zwischen 0 (Trier 

und Trier-Saarburg) und 45,4 im Landkreis 

Ahrweiler.  

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der lan-

desweite Eckwert um 0,5 Eckwertpunkte 

erhöht. Dies trifft jedoch nicht auf alle Be-

zirke zu. So ist der Eckwert in 18 Bezirken 

im Zeitverlauf gesunken (insbesondere in 

Landau (-13,0), in Pirmasens (-9,0) und im 

Landkreis südliche Weinstraße (-7,3), wo-

hingegen dieser in 26 Bezirken gestiegen 

ist. Steigerungen im Eckwert weisen ins-

besondere die kreisfreie Stadt Bad Kreuz-

nach (+11,5) sowie die Stadt Frankenthal 

(+8,7) auf. Die Veränderungen gegenüber 

dem Vorjahr streuen von einem Anstieg 

um maximal 11,5 Eckwertpunkte (kreis-

freie Stadt Bad Kreuznach) bis hin zu ei-

nem Rückgang von maximal 13,0 Eckwert-

punkten (Stadt Landau). 

Auch im Jahr 2019 zeigen sich – wie in 

den Vorjahren – deutliche Stadt-Land-Dif-

ferenzen: Die Eckwerte für die kreisange-

hörigen und die kreisfreien Städte liegen 

mit durchschnittlich 11,1 bzw. 10,4 Mel-

dungen je 1.000 der unter 6-Jährigen über 

dem der Landkreise mit 8,0. Es gilt jedoch 

zu beachten, dass innerhalb der Gruppe 

der Städte ebenso wie in der Gruppe der 

kreisangehörigen Städte und der Land-

kreise teils sehr unterschiedliche Eckwerte 

festzustellen sind. In diesem Zusammen-

hang ist davon auszugehen, dass neben 

soziostrukturellen Unterschieden zwischen 

städtischen und ländlichen Regionen wei-

tere (Belastungs-)Faktoren wie Armut, Ar-

beitslosigkeit oder auch Migration Einfluss 

auf die Teilnahme von Familien an den 

Früherkennungsuntersuchungen haben. 
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Abbildung 17 Meldungen der Gesundheitsämter an die Jugendämter 2019 (Eckwert pro 1.000 Kinder 
unter 6 Jahren) 

 

Verteilung der Meldungen nach Un-
tersuchungsstufen 

Ein Blick auf die Verteilung der Meldungen 

auf die verschiedenen Untersuchungsstu-

fen ergibt ein ähnliches Bild wie die Vertei-

lung bei den Gesundheitsämtern (vgl. Ab-

bildung 4 im vorangegangenen Kapitel). 

Dort steigen die Anteile zur U8 hin an und 

sinken erst bei der U9 wieder. Der größte 

Anteil der Meldungen bezieht sich bei den 

Meldungen an die Jugendämter im Unter-

schied dazu (und auch anders als im Vor-

jahr), im Jahr 2019 auf die Untersuchungs-

stufe U7a (19,6 %), wohingegen sich der 

Anteil an U8-Früherkennungsuntersuchun-

gen leicht rückläufig entwickelt hat 

(18,9 %). Auch im Jahr 2019 bezieht sich 
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jedoch über die Hälfte der Meldungen auf 

die Untersuchungsstufen U7a bis U9 

(54,9 %) (vgl. Abbildung 18). 

 

 
Abbildung 18 Anteil der Meldungen an die Jugendämter nach Art der jeweiligen Früherkennungsun-
tersuchung 2019 und 2018 (Angaben in % aller gültigen Fälle, 2019 n=1.953, 2018 n=1.799) 

 

 

Geschlecht und Migrationshinter-
grund der Kinder 

Mit Blick auf das Geschlecht lassen sich 

weiterhin nur sehr geringe Unterschiede 

feststellen: So beziehen sich die Meldun-

gen 2019 etwas häufiger auf Jungen 

(53,9 %) als auf Mädchen (46,1%).  

Bei etwas mehr als der Hälfte der Meldun-

gen (53,3%) handelt es sich um Kinder mit 

Migrationshintergrund (vgl. Abbildung 19). 

Nach einer kontinuierlichen Steigerung 

dieses Anteils in den Jahren bis 2017 

(2014: 42,9%; 2015: 49,1%; 2016: 50,7%; 

2017: 55,1%), setzt sich die Entwicklung 

eines sinkenden Anteils leicht fort (2018: 

53,5%).  

Mit einem Anteil von 68,0 % fällt der Wert 

für die rheinland-pfälzischen Städte über-

durchschnittlich aus. Seltener betrafen die 

Meldungen Kinder mit Migrationshinter-

grund in den Landkreisen (45,0%). In der 

Gesamtbevölkerung in Rheinland-Pfalz ist 

der Anteil der Kinder unter sechs Jahren 

mit Migrationshintergrund 2019 auf 41,1% 

gesunken (2018 noch 43,4%; 2017 40,7%; 

2016 40,4%; 2015 38,1%): Im Vergleich 

zeigt sich dennoch weiterhin eine Überre-

präsentanz von Migrantenfamilien bei den 

Meldungen der Gesundheitsämter an die 

Jugendämter (53,5%) (vgl. StaBA 2020; 

Statistisches Landesamt 2020).  
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Bei knapp jeder zehnten Familie mit Migra-

tionshintergrund (9,7 %) wurde nach fach-

licher Einschätzung ein (weiterer) Hilfebe-

darf in der Familie erkennbar. Unter den 

Familien ohne Migrationshintergrund liegt 

der entsprechende Anteil mit 14,2 % et-

was höher. Daher ist nicht davon auszuge-

hen, dass eine „migrationsspezifische“ 

Überforderung oder Belastung in der Ver-

sorgung und Erziehung des Kindes vor-

liegt, sondern eher ein Informations- und 

Aufklärungsmangel für die Nichtteilnahme 

an der Früherkennungsuntersuchung sei-

tens Familien mit Migrationshintergrund 

verantwortlich ist.  

 

 
Abbildung 19 Migrationshintergrund des Kindes 2018 und 2019 (Angaben in % aller gültigen Fälle, 
2018 n=1.763, 2019 n=1.929) 

 

 

Kontaktaufnahme 

Die Kontaktaufnahme seitens des Jugend-

amtes mit den Familien war in knapp drei 

Viertel der Meldungen erfolgreich (63,9 %, 

1.134 Familien). Bei etwa 8 % (152 Fami-

lien) wurde eine explizite Kontaktauf-

nahme nicht notwendig, da im Kontext ei-

nes aktuell bereits bestehenden Hilfekon-

takts auf die Inanspruchnahme der Unter-

suchung hingewirkt werden konnte. In 

28,3 % (546 Familien) ist die Kontaktauf-

nahme gescheitert. Damit ist der Wert im 

Vergleich zum Vorjahr (29,5 %, 525 Fälle) 

leicht gesunken (vgl. Abbildung 20).  

Die von den Fachkräften dokumentierten 

Gründe für eine erfolglose Kontaktauf-

nahme seitens der Jugendämter sind viel-

fältig. Am häufigsten wird davon berichtet, 

dass Familien trotz mehrmaliger Kontakt-

versuche über verschiedene Kanäle (An-

schreiben, Telefonate, Hausbesuche) 

nicht erreicht werden konnten und/oder sie 

nicht reagierten. Zum Teil wurden bereits 

vereinbarte Beratungstermine und persön-

liche Gespräche von den Familien nicht 
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wahrgenommen (Familie erschien nicht 

zum Termin). 

In vielen Fällen kann der aktuelle Aufent-

haltsort nicht ermittelt werden (Anschrei-

ben kommen unzustellbar zurück, Familien 

sind unbekannt verzogen o.ä.). Einige Fa-

milien sind ins Ausland verzogen. 

In einigen Fällen sind die Familien in ein 

anderes Bundesland oder in einen ande-

ren Landkreis / eine andere Stadt inner-

halb von Rheinland-Pfalz verzogen. Diese 

Fälle werden dann in der Regel an das 

dann zuständige Amt weitergeleitet.  

Manche Eltern lehnen die Früherken-

nungsuntersuchung(en) bzw. das Verfah-

ren ab, und verweigern ihre Mitwirkung.  

In einzelnen Fällen wurde die Untersu-

chung nachgemeldet, sodass auf die Kon-

taktaufnahme verzichtet werden konnte. 

 

 

 

Abbildung 20 Zustandekommen eines Kontaktes mit der Familie (Angaben in % aller gültigen Fälle 
2016 (n=1.422), 2017 (n=1.598), 2018 (n=1.777) und 2019 (n=1.932)) 

 

 

Der Blick auf die Kontaktformen macht 

deutlich, dass die Kontaktaufnahme der 

Familien durch die Mitarbeitenden des Ju-

gendamtes an dieser Stufe des Einla-

dungs- und Erinnerungswesens zeit- und 

personalintensiv ist. So wurde in knapp je-

dem dritten Fall (32,7 %) ein Hausbesuch 

durchgeführt. 

Am häufigsten erfolgte die Kontaktauf-

nahme durch die Fachkräfte im Jahr 2019 

jedoch schriftlich (56,8 %). Damit hat sich 

der Anteil schriftlicher Kontaktaufnahmen 

gegenüber dem Vorjahr weiter erhöht 

(2018: 53,0 %), wohingegen sich der An-

teil an Hausbesuchen rückläufig entwickelt 

hat (vgl. Abbildung 21). In 30,1% wurden 

die Eltern (auch) telefonisch kontaktiert. 
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Es gilt zu beachten, dass bei dieser Frage 

Mehrfachnennungen möglich sind, so 

dass im gleichen Fall auch verschiedene 

Kombinationen der Kontaktaufnahme zum 

Einsatz kommen können. 

 

 

 

Abbildung 21 Form des ersten Kontakts und ggf. weiterer Kontakte mit den Eltern in 2018 (n=1.114) 
und 2019 (n=1.703) (Angaben in % aller Fälle, in denen die Kontaktaufnahme erfolgreich war, Mehr-
fachnennungen möglich) 

 

 

Bekanntheit der Familien 

Etwa jede dritte Familie (30,8 %) war dem 

Jugendamt bereits bekannt und hat entwe-

der aktuell (19,5 %) und/oder in der Ver-

gangenheit (22,7 %) eine Hilfe zur Erzie-

hung oder eine formlose Beratung erhal-

ten. Bei einem kleinen Teil wurde das Kind 

in der Vergangenheit bereits in Obhut ge-

nommen (41 Familien; 2,1 %) (vgl. Abbil-

dung 22).  
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Abbildung 22 Ist die Familie dem Jugendamt bekannt? (Angaben absolut und in % aller gültigen 
Fälle, 2018 und 2019, Mehrfachnennungen möglich) 

 

 

Feststellung von Hilfebedarfen 

Bei 164 Familien war in der Einschätzung 

der Fachkräfte ein (weiterer) Hilfebedarf 

war erkennbar, das entspricht einem Anteil 

von rund 12,0 % der Meldungen an die Ju-

gendämter (vgl. Abbildung 23).  

Ein kleiner Teil dieser Familien (27 von 

164) war dem Jugendamt bisher noch 

nicht aus laufenden oder abgeschlosse-

nen Hilfen zur Erziehung, Beratungen u. ä. 

bekannt. über das Einladungs- und Erin-

nerungswesen ergab sich für diese Fami-

lien erstmals ein Kontakt zum Jugendamt, 

der ihnen Zugang zu Früher Förderung 

und anderen Hilfen eröffnete. 

Im Vergleich zum Vorjahr fällt der Anteil 

der Fälle, bei denen ein weiterer Hilfebe-

darf nicht eingeschätzt werden konnte, mit 

knapp 25 % auffallend hoch aus. Hierbei 

handelt es sich allerdings überwiegend um 

Fälle aus einem Jugendamtsbezirk.  
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Abbildung 23 Fachliche Einschätzung eines (weiteren) Hilfebedarfs in der Familie 2017-2019 (Anga-
ben in % aller gültigen Fälle) 

 

 

Einleitung von Hilfen 

Für 146 Fälle, in denen nach fachlicher 

Einschätzung ein (weiterer) Hilfebedarf der 

Familie festgestellt wurde, haben die 

Fachkräfte Angaben dazu gemacht, wel-

che Hilfe(n) eingeleitet wurde(n) (Mehr-

fachnennungen möglich): 56,8 % (83 Fa-

milien) erhielten eine Beratung, knapp ein 

Drittel (32,9 %; 48 Familien) eine ambu-

lante Hilfe zur Erziehung. Stationäre Hilfen 

zur Erziehung wurden in vier Fällen einge-

richtet, Angebote der Elternbildung nutzten 

acht Familien (vgl. Abbildung 24). Bei den 

sonstigen Hilfen (22) gaben die Jugend-

ämter insbesondere an, andere Stel-

len/Fachkräfte hinzugezogen zu haben 

(Mutter-Kind-Einrichtung, SPFH, Logopä-

die, Frühförderung, Tagespflege). 
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Abbildung 24 Verteilung der Fälle mit Hilfebedarf nach der Art der neu eingeleiteten Hilfen (Angaben 
absolut und in % aller gültigen Fälle (für 2019 n=146, Mehrfachnennungen möglich)) 

 

Erkennen von Kindeswohlgefähr-
dungen 

Seit Beginn des Monitorings gibt es im 

Kontext des Einladungs- und Erinnerungs-

wesens jedes Jahr Fälle, bei denen die 

Fachkräfte eine Gefährdung des Kindes-

wohls feststellen. Im Jahr 2019 kamen die 

Fachkräfte in 20 Fällen zu der Einschät-

zung, dass eine Kindeswohlgefährdung 

vorliegt. Dies entspricht einem Anteil von 

rund 1 % aller Meldungen an die Jugend-

ämter (1.982). Damit ist der Anteil im Ver-

gleich zum Vorjahr (1,3 %) wieder leicht 

gesunken.  

Am häufigsten wurde in den Landkreisen 

eine Kindeswohlgefährdung festgestellt 

(12 Fälle). In den kreisfreien Städten wur-

den sieben weitere Fälle dokumentiert, in 

den kreisangehörigen Städten weitere 

vier.  

Art der Kindeswohlgefährdung 

Als Art der Kindeswohlgefährdung wurden 

im Jahr 2019 am häufigsten Vernachlässi-

gung (9 Fälle) und sexueller Missbrauch (9 

Fälle) sowie andere Gefährdungen (13 

Fälle) dokumentiert (Mehrfachnennungen 

möglich). Dazu gehörten z.B. eine prekäre 

Wohnsituation sowie Suchterkrankung(en) 

der Kindesmutter. In zwei Fällen wurde 

eine seelische Misshandlung angegeben, 

eine körperliche Misshandlung wurde in 

keinem der Fälle dokumentiert.  

Die Gefährdungsform der Vernachlässi-

gung ist auch in der Bundesstatistik (vgl. 

Statistisches Bundesamt 2020) sowie in 

der Statistik zu den Gefährdungseinschät-

zungen im Kontext von § 8a SGB VIII in 

Rheinland-Pfalz (vgl. MFFKI 2021) die 

häufigste Form der Kindeswohlgefähr-

dung.  

83

48

4 8 0
22

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Beratung ambulante HzE stationäre HzE Angebote der
Elternbildung

teilstationäre HzE Sonstige Hilfen

56,8%

32,9%

2,7% 5,5% 0,0%

15,1%



 

56 
 

Abbildung 25 Anzahl der Fälle, in denen nach fachlicher Einschätzung eine Gefährdung des Kindes-
wohls erkennbar war, 2010 bis 2019 im Vergleich (absolute Zahlen und Anteil an allen Meldungen an 
die Jugendämter in %) 

 

 

Einleitung von Hilfen bei Kindes-
wohlgefährdung 

Für 17 der 20 Fälle mit Kindeswohlgefähr-

dung liegen Angaben zu den eingeleiteten 

Hilfen (Mehrfachnennungen möglich; ohne 

Abbildung) vor. Waren die Eltern fähig und 

bereit, an der Abwendung der Gefährdung 

mitzuwirken, erhielten sie am häufigsten 

eine ambulante Hilfe zur Erziehung (fünf 

Fälle), eine Beratung (vier Fälle) oder eine 

stationäre Hilfe zur Erziehung (drei Fälle). 

Unter sonstige eingeleitete Hilfen (fünf 

Fälle) wurde eine Unterbringung in einer 

Mutter-Kind-Einrichtung benannt.  

In neun der Fälle mit festgestellter Kindes-

wohlgefährdung war 2019 zur Abwendung 

der Gefährdung das Tätigwerden des Fa-

miliengerichts notwendig. 

Bekanntheit der Familien bei Kin-
deswohlgefährdung 

Von den 20 Familien, in denen eine Kin-

deswohlgefährdung festgestellt wurde, wa-

ren 17 dem Jugendamt zum Zeitpunkt der 

Unterrichtung bereits bekannt. Sie erhal-

ten aktuell (15 Fälle) und/oder erhielten in 

der Vergangenheit (16 Fälle) eine form-

lose Beratung. Sechs Kinder wurden 

durch das Jugendamt in der Vergangen-

heit bereits in Obhut genommen. Auch im 

Berichtsjahr 2019 konnte über das Einla-

dungs- und Erinnerungswesen erstmals 

der Kontakt zu Familien hergestellt wer-

den, in denen das Wohl des Kindes ge-

fährdet war: So waren drei Familien dem 

Jugendamt bisher nicht bekannt.  

50
44

36
28

20 18
14

19
23 20

0

10

20

30

40

50

60

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1,3%
1,1%

1,0%

1,2%1,3%

2,0%

2,5%

2,6%

2,8%

1,0%



 

57 
 

Bei Fällen, in denen über das Einladungs- 

und Erinnerungswesen Kindeswohlgefähr-

dungen bekannt werden, handelt es sich 

folglich nach wie vor um Einzelfälle. Den-

noch zeigt sich, dass das Einladungs- und 

Erinnerungswesen dazu beiträgt, in einzel-

nen Familien Gefährdungslagen (frühzei-

tig) zu erkennen und durch entsprechende 

Maßnahmen abzuwenden.  

3.3 Arbeit der lokalen Netz-
werke und Entwicklung Früher 
Hilfen (Netzwerkbogen) 
Seit 2008 wird im Rahmen des jährlichen 

Monitorings der Entwicklungsstand der lo-

kalen Netzwerkarbeit im Bereich des Kin-

desschutzes und der Frühen Hilfen in 

Rheinland-Pfalz dokumentiert. Der Aufbau 

dieser interdisziplinären Netzwerke stellt 

die zweite Säule des rheinland-pfälzischen 

Landeskinderschutzgesetzes zur Förde-

rung von Kindeswohl und Kindergesund-

heit dar. Die Planung und Steuerung der 

lokalen Netzwerke obliegt den 41 Jugend-

ämtern in Rheinland-Pfalz. Die Aktivitäten 

im Bereich der lokalen Netzwerke Kinder-

schutz und Frühe Hilfen im Jahr 2019 wer-

den im Folgenden dargestellt. 

Netzwerkkonferenzen 

Zentrales Element der Netzwerkarbeit ist 

die jährliche Durchführung einer großen  

oder mehrerer kleiner Netzwerkkonferen-

zen. Im Jahr 2019 führten 31 Jugendämter 

eine große, 5 Jugendämter drei oder mehr 

kleine Konferenzen durch, die meist regio-

nal differenziert sind. In fünf Jugendämtern 

wurde die Netzwerkkonferenz auf das Jahr 

2020 verschoben. 

Auch im Jahr 2019 stießen die Netzwerk-

konferenzen auf reges Interesse. Die An-

zahl der Teilnehmenden bei den einzelnen 

Netzwerkkonferenzen reicht von 17 bis 273 

Personen. Im Durchschnitt besuchten 2019 

landesweit 124 Personen eine Netzwerk-

konferenz (vgl. Abbildung 26). Anregungen 

und Hinweise zur Durchführung von Netz-

werkkonferenzen finden sich beim Landes-

amt für Soziales, Jugend und Versorgung 

Rheinland-Pfalz (2011; 2012). Auch das 

Nationale Zentrum Frühe Hilfen gibt regel-

mäßig Anregungen zur Netzwerkarbeit in 

der Reihe „Impulse zur Netzwerkarbeit 

Frühe Hilfen“ heraus (vgl. z.B. NZFH 2018).  
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Abbildung 26 Wie viele Personen haben je Netzwerkkonferenz teilgenommen? (Mittelwerte 2018 und 
2019, n=37/36) 

 

Struktur und Arbeitsform der Netz-
werke 

Die Netzwerke Kinderschutz sind in 35 

Kommunen stadt-/landkreisweit struktu-

riert. In 22 Kommunen gab es alternativ  

oder ergänzend gemeinsame Netzwerke 

mit Nachbarkommunen – also stadt- bzw. 

landkreisübergreifende Netzwerke (Mehr-

fachnennungen möglich, ohne Abbildung, 

n=38).  

Unterhalb der allgemeinen Netzwerkebene 

haben 38 Jugendämter themenspezifische 

Arbeitsgruppen eingerichtet, 32 arbeiten in 

zielgruppenspezifischen Gruppen. Stadt-

teilbezogene Arbeitskreise, Runde Tische 

etc. und Arbeitskreise in Verbandsgemein-

den bzw. größeren Sozialräumen wurden 

in 26 bzw. 27 Netzwerken organisiert (vgl. 

Abbildung 27).  

Dabei sind die Netzwerkarbeit und ihre 

Struktur immer in Bewegung: So gaben 

vier der 41 Jugendämter an, Arbeitsgrup-

pen bzw. –kreise im Jahr 2019 aufgelöst 

zu haben. Gleichzeitig wurden in diesen 

vier Jugendamtsbezirken sowie in elf wei-

teren (wieder) neue Arbeitsgruppen 

bzw. -kreise eingerichtet (ohne Abbildung). 

Derart sind individuelle Schwerpunktset-

zungen und Reaktionen auf sich verän-

dernde regionale Bedarfe möglich. Die –  

auch im Jahr 2019 – große Vielfalt der be-

arbeiteten Themen und Zielgruppen ver-

weist ebenfalls auf ein dynamisches Agie-

ren der Netzwerke.  

Hinsichtlich der Zielgruppen wurden von 

den 32 Jugendämtern, die in zielgruppen-

spezifischen Gruppen arbeiten, im Rah-

men der offenen Textfelder im Erhebungs-
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teursgruppen benannt. Besonders häufig 

131

134

131

132

110

127

147

124

0 20 40 60 80 100 120 140 160

kreisfreie Städte

Landkreise

kreisangehörige Städte

RLP

2019 2018



 

59 
 

handelt es sich um Zielgruppen aus dem 

Bereich der Frühen Hilfen und dem Ge-

sundheitswesen (insb. (Familien-)Hebam-

men) sowie um verschiedene Professio-

nen in den Bereichen Kita (Erzieherinnen 

und Erzieher, Fachberatungen etc.), 

Schule (Lehrkräfte, Schulleitungen, 

Schulsozialarbeit etc.), Jugendhilfe (Ju-

gendplanung, Jugendarbeit, Jugend-

pflege) und Justiz (Polizei, (Familien-) 

Richterinnen und Richter). Viele Netz-

werke nehmen zudem die verschiedenen 

Beratungsstellen (Sucht-, Schwangeren- 

und Erziehungsberatung etc.) gesondert in 

den Blick. Darüber hinaus werden häufig 

Kinder psychisch und/oder suchterkrankter 

Eltern sowie Frauen und Kinder bzw. Fa-

milien mit Gewalterfahrung und die ent-

sprechenden Hilfesysteme (Frauennotrufe 

und -häuser, Interventionsstellen) be-

nannt. Jeweils ein bis zwei Nennungen 

entfallen auf Zielgruppen in den Bereichen 

der Flüchtlingsarbeit / Migrationsdienste, 

Gleichstellung, kommunales Bildungsma-

nagement, Eingliederungshilfe, Förder- 

und Beratungszentren und Arbeitsagentu-

ren.  

Ein ähnliches Bild ergibt sich auch beim 

Blick auf die im Jahr 2019 behandelten 

Themen der Arbeitsgruppen und -kreise. 

Auch diese zeichnen sich durch eine 

enorme Vielfalt aus. Am häufigsten be-

nannt wurden Frühe Hilfen, Gewalt in en-

gen sozialen Beziehungen, Kinderschutz 

(Kooperation, Standards, Verfahren, Kin-

derschutz in Institutionen), Kinder psy-

chisch und/oder suchterkrankter Eltern, 

sexualisierte Gewalt an Minderjährigen so-

wie Trennung und Scheidung. Aber auch 

Familienbildung, Kooperations- und 

Schnittstellenbearbeitung sowie Themen 

rund um die Geburt wurden bearbeitet. 
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Abbildung 27 Weitere Arbeitsformen unterhalb der Netzwerkebene (absolute Zahlen, Mehrfachnen-
nungen möglich, 2018 und 2019, n=40/40) 

 

Akteurinnen und Akteure im Netz-
werk 

Auch im Jahr 2019 sind die Netzwerke ge-

prägt von einer großen Vielzahl an Akteu-

rinnen und Akteuren unterschiedlicher 

Handlungsfelder. So gelingt es den loka-

len Netzwerken weiterhin, ein breites 

Spektrum an Einrichtungen und Diensten, 

sowohl der Kinder- und Jugendhilfe als 

auch der Gesundheitshilfe und weiterer 

Bereiche, zu erreichen und für die Mitar-

beit zu gewinnen. Im Jahr 2019 umfassten 

die Netzwerke im Durchschnitt Akteurin-

nen und Akteure aus 25 der 31 abgefrag-

ten Bereiche. Dabei waren die Gesund-

heitsämter, Familienhebammen, Schwan-

gerenberatungsstellen sowie Träger von 

Angeboten und Diensten der Hilfen zur Er-

ziehung in den Netzwerken sämtlicher Ju-

gendamtsbezirke in Rheinland-Pfalz (41) 

vertreten. Kitas und Schulen sowie Träger 

bzw. Mitarbeitende der Erziehungsbera-

tung/Ehe-, Familien- und Lebensberatung 

sind in 39 bzw. 40 Bezirken Teil des Netz-

werks (vgl. Abbildung 28).  

Die Netzwerke reagieren in ihrer Zusam-

mensetzung auf individuelle lokale Be-

darfslagen und verändern sich je nach 

Zielgruppen und Themen vor Ort. D.h. ein-

zelne Akteursgruppen scheiden aus und 

neue kommen hinzu. So ist 2019 im Ver-

gleich zum Vorjahr ein Rückgang der Be-

teiligung von Familienrichterinnen und -

richtern, Gynäkologinnen und Gynäkolo-

gen sowie der Arbeitsagenturen feststell-

bar, wohingegen die Einbindung von Ver-

fahrens- und/oder Ergänzungspflegerin-

nen und -pflegern wie auch der Kranken-

haussozial- und Kinderschutzdienste et-

was häufiger gelungen ist als noch im Jahr 

2018.  
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Die Beteiligung der Migrationssozialbera-

tungsstellen, die im Jahr 2018 von 36 auf 

31 Kommunen gesunken war, hat sich 

2019 in etwa auf dem Niveau von 2018 

stabilisiert (32 Kommunen).  

Auch wenn die Einbindung einzelner Be-

reiche des Gesundheitswesens (Gynäko-

logie, Kinder- und Jugendpsychiatrie) 

leicht zurückgegangen ist, zeigt sich ins-

gesamt, dass die Beteiligung von Professi-

onen und Institutionen aus dem Bereich 

der Gesundheitshilfe nach wie vor gut ge-

lingt.  

Unter „weitere Akteur*innen“ hatten die Ju-

gendämter die Möglichkeit, Netzwerkpart-

nerinnen und -partner zu benennen, die 

nicht in der Itemliste aufgeführt sind. Hier 

wurde auf unterschiedliche weitere Berufs-

gruppen und Expertinnen und Experten 

aus Jugendhilfe(-planung), Schule, Politik, 

Familienbildung, Kirche und Justiz verwie-

sen. Besonders häufig wurden neben ver-

schiedenen Berufsgruppen des Gesund-

heitswesens, wie z.B. Familien-, Gesund-

heits- und Kinderkrankenpflegerinnen und 

-pfleger, Erwachsenenpsychiatrie, Logo-

pädie und Ergotherapie sowie Kranken-

kassen, vor allem Mehrgenerationenhäu-

ser, Familienzentren/Häuser der Familie 

sowie Gleichstellungsbeauftragte/-stellen 

genannt. 
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Abbildung 28 Welche Akteure gehörten dem Netzwerk an? (absolute Zahlen, Mehrfachnennungen 
möglich, 2018 und 2019, n=41/41) 
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Themen in der Netzwerkarbeit 

Die Themen, die in der Netzwerkarbeit be-

arbeitet werden, können die Fachkräfte im 

Fragebogen anhand einer Itemliste doku-

mentieren. Wie im Vorjahr wurden im Jahr 

2019 das Thema Frühe Hilfen (39 Netz-

werke) und die Vorstellung regionaler Be-

ratungs- und Unterstützungsangebote (38 

Netzwerke) am häufigsten genannt. Deut-

lich an Bedeutung gewonnen hat die Fo-

kussierung spezieller Zielgruppen, die in 

31 Netzwerken Bestandteil der Arbeit wa-

ren. Auch das Interesse an medizinischen 

Fachbeiträgen ist in 2019 (18 Netzwerke) 

im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Ne-

ben dieser Spezialisierung stehen nach 

wie vor das Thema Kindeswohlgefährdung 

(32 Netzwerke), die Diskussion um Ziele 

und Aufgaben für die weitere Netzwerkar-

beit (33 Netzwerke) sowie die Information 

über die Aufgabe, Organisation und Ange-

bote des Jugendamtes (31 Netzwerke) im 

Zentrum der Netzwerkarbeit. Leicht gestie-

genes Interesse lässt sich im Hinblick auf 

die Bearbeitung und Gestaltung der 

Schnittstellen zwischen Jugendamt und 

weiteren Kooperationspartnerinnen und  

-partnern (30 Netzwerke) sowie dem Ge-

sundheitsamt feststellen (23 Netzwerke).  

Bei den sonstigen Themen benannten die 

Jugendämter neben inhaltlichen Schwer-

punkten und speziellen Zielgruppen (z.B. 

Traumata, Eltern-Kind-Bindung, Väter in 

den Frühen Hilfen, Demokratieerziehung, 

Resilienz, sexueller Missbrauch oder so-

zial-emotionale Beeinträchtigungen bei 

Kindern und Jugendlichen) verschiedene 

Methoden (fallbezogene Supervision, (in-

terdisziplinäre) Qualitätszirkel und Fallbe-

sprechungen, Kommunikation und Ge-

sprächsführung in schwierigen Situatio-

nen). Jeweils ein Netzwerk beschäftigte 

sich mit aktuellen Gesetzesänderungen 

und -reformen (BTHG, Kita-Gesetz), der 

Mediennutzung, -erziehung, und -kompe-

tenz und der Hebammenversorgung in der 

Region. 
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Abbildung 29 Welche Themen wurden in den Netzwerkkonferenzen und Arbeitsgruppen bearbeitet? 
(absolute Zahlen, Mehrfachnennungen möglich, 2018 und 2019, n=41/41) 

 

Berichte in fachpolitischen Gremien 

Die Anzahl der Jugendämter, die Ergeb-

nisse ihrer Netzwerkarbeit in fachpoliti-

schen Gremien präsentiert haben, hat sich 

nach einem Anstieg im Vorjahr (22) im 

Jahr 2019 leicht rückläufig entwickelt und 

ist auf 18 Jugendämter gesunken. Diese 

trugen Ergebnisse im Jugendhilfeaus-

schuss (18), vereinzelt im Kreistag (2), im 

Sozialausschuss (1) oder einem sonstigen 

Gremium (1) vor (vgl. Abbildung 30, Mehr-

fachnennungen möglich). 
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Abbildung 30 Waren Ergebnisse der Netzwerkarbeit Gegenstand in einem fachpolitischen Gremium? 
(absolute Zahlen, Mehrfachnennungen möglich, 2017, 2018 und 2019, n=20/22/18) 

 

 

Bewertungen der lokalen Netzwerk-
arbeit durch die Jugendämter 

Die Bewertung der Zusammenarbeit im 

Netzwerk durch die für die Netzwerkarbeit 

zuständigen Fachkräfte der Jugendämter 

fällt – wie auch in den Vorjahren – im Jahr 

2019 überwiegend sehr positiv aus. Die 

durchschnittliche Bewertung der verschie-

denen Aspekte der Zusammenarbeit reicht 

von 1,7 bis 2,4 (wobei 1 für „sehr gut“ und 

5 für „mangelhaft“ steht). Die Bewertung 

„mangelhaft“ wurde von keiner Fachkraft 

vergeben. 

Am positivsten wurde mit einem Durch-

schnittswert von 1,7 die Zusammenarbeit 

im Einzelfall bewertet, gefolgt von der zeit-

nahen und passgenauen Reaktion auf 

eine Kindeswohlgefährdung (1,8) und dem 

Informationsfluss im Netzwerk (1,8) (vgl. 

Abbildung 31). Die Bewertung der Kennt-

nis über andere Institutionen schneidet mit 

2,0 etwas schlechter ab, hat sich aber wie 

die zuvor genannten Bereiche im Ver-

gleich zum Vorjahr leicht verbessert (2018 

lag diese Bewertung bei 2,4). Die konzep-

tionelle Entwicklung von Angeboten und 

Maßnahmen erhält mit 2,4 hingegen eine 

etwas schlechtere Bewertung als im Vor-

jahr (2,2). Hier zeigt sich nach wie vor 

auch die größte Diskrepanz in den Bewer-

tungen: während 23 Ämter den Bereich als 

„gut“ und 11 als „befriedigend“ bewerten, 

vergeben vier Ämter nur ein „ausrei-

chend“.  
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Abbildung 31 Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit im lokalen Netzwerk in 2019? (absolute Zahlen, 
Skala 1-5, wobei 5=mangelhaft nicht vorkam, Durchschnittswerte, n=41) 

Schwierigkeiten und „Höhepunkte“ 
der Netzwerkarbeit 

Auch wenn sich die Jugendämter insge-

samt zufrieden mit der Netzwerkarbeit zei-

gen, gaben 28 Jugendämter an, 2019 

Schwierigkeiten erlebt zu haben. Am häu-

figsten handelte es sich dabei um Prob-

leme in der Einbeziehung bestimmter Be-

rufsgruppen und Institutionen (23 Jugend-

ämter). Auch in mangelnden zeitlichen 

Ressourcen für eine regelmäßige Beteili-

gung sehen die Jugendämter häufig eine 

Herausforderung (18 Jugendämter) (vgl. 

Abbildung 32). Unter „sonstigen Proble-

men“ wurde angegeben, dass die admi-

nistrativen Tätigkeiten im Rahmen der 

Netzwerkarbeit (z.B. Dokumentationen, 

Einladungen, Verteiler- und Homepage-

pflege etc.) immer mehr Zeit in Anspruch 

nehmen. Zudem wird beschrieben, dass 

die Zusammenarbeit im Netzwerk sich 

häufig personenbezogen gestaltet und ab-

hängig von einem persönlichen Interesse 

und der Erkenntnis eines Mehrwertes für 

die eigene Arbeit ist. Personalwechsel in 

der Koordinierungsstelle stellen die Netz-

werkarbeit entsprechend vor große Her-

ausforderungen. Auch die zeitnahe Um-

setzung von Arbeitsschwerpunkten wird 

thematisiert. Zum Teil erschweren unter-

schiedliche Trägerkonzepte die Koopera-

tion bei der Initiierung sozialräumlicher An-

gebote. Ein Jugendamt benennt die räum-

liche Entfernung zu den Kolleginnen und 

Kollegen aus den ASDs und zu anderen 

Fachkräften als Hürde, welche Vernetzung 

und fachlichen Austausch erschwere.  
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Abbildung 32 Kam es im Rahmen der Netzwerkarbeit zu Problemen bzw. Schwierigkeiten? (2018 
und 2019, absolute Zahlen, Mehrfachnennungen möglich) 

 

 

21 Jugendämter nutzten im Jahr 2019 die 

Möglichkeit, ein „Highlight“ der Netzwerk-

arbeit zu beschreiben. Dabei beziehen sie 

sich auf ganz unterschiedliche Aspekte: 

Am häufigsten wurde von großem Inte-

resse an und hoher Beteiligung bei (Fach-) 

Veranstaltungen und Netzwerkkonferen-

zen berichtet, die die Netzwerkarbeit be-

lebt haben.11  

 
 

11 Es wurde unter anderem zu den Themen „Kinder-
schutz in der Kita und Schule“ (Trier), „Sexueller 
Missbrauch bei Kindern und Jugendlichen“ (LK 
Bernkastel-Wittlich) „Gesundheitsorientierter Um-
gang mit Traumatisierung und Bindungsbeeinträch-
tigung in den Frühen Hilfen“ (LK Mayen-Koblenz), 
Podiumsdiskussion zu den Filmen „Systemspren-
ger“ und „Elternschule“ (Rhein-Hunsrück-Kreis), 
„Cannabis während der Schwangerschaft – Risiko 
oder Potential?“ (Neustadt), „Kinder psychisch und 
suchterkrankter Eltern“ (Landau, LK Ahrweiler, LK 
Südliche Weinstraße), „Schnittmenge Jugendhilfe 
und Gesundheitshilfe“ (LK Trier-Saarburg) oder „De-
mokratie-Erziehung und Rassismus-Sensibilisierung 

Vier Jugendämter verweisen darauf, dass 

sie neue Akteurinnen und Akteure für das 

Netzwerk gewinnen und neue Kooperati-

onsvereinbarungen abschließen konn-

ten.12 Auch die Einrichtung von Arbeits-

gruppen13, die Teilnahme an Gremien14, 

in Kindertagesstätten und Schulen“ (LK Kusel) gear-
beitet. 
12 Vor allem Akteurinnen und Akteure aus dem 
schulischen und medizinischen Bereich. 
13 Initiierung Arbeitskreis „Runder Tisch Frühe Hil-
fen“ (LK Mayen-Koblenz); Vorarbeiten zum Aufbau 
einer AG „Kinder psychisch und suchterkrankter El-
tern“ (LK Ahrweiler); Wiederbelebung eines regiona-
len Netzwerkes „Kindeswohl " auf Verbandsgemein-
deebene (LK Neuwied). 
14 Beteiligung an den Qualitätsdialogen Frühe Hilfen 
des NZFH (LK Germersheim). 
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die Fertigstellung von Produkten15 und die 

Schaffung neuer Angebote16 werden als 

Highlight benannt.  

Auf- und Ausbau von Angeboten im 
Bereich des Kindesschutzes und 
der Frühen Hilfen 

Auch im Jahr 2019 wurden im Rahmen 

der Netzwerkarbeit wieder viele neue An-

gebote und Dienstleistungen im Bereich 

des Kinderschutzes und der Frühen Hilfen 

aus- und aufgebaut. 31 Jugendämter be-

richten von neugeschaffenen oder erwei-

terten Angeboten. Am häufigsten bezieht 

sich dieser Auf- und Ausbau auf Ange-

bote, die einen Überblick über familienun-

terstützende Leistungen geben wie z.B. 

Flyer, Datenbanken (22 Jugendämter) so-

wie die Erstellung und Bereitstellung von 

Informationsmaterialien für die Themen 

Kinderschutz und Frühe Hilfen (21 Ju-

gendämter). Etwas häufiger als im Vorjahr 

wurden 2019 Fortbildungen für sozialpä-

dagogische Fachkräfte (19 Jugendämter) 

und Familienbesuchsdienste, Neugebore-

nen- sowie Patenschaftsprojekte (13 Ju-

gendämter) (weiter)entwickelt und ange-

boten. Weiterhin wichtig war die Fortfüh-

rung oder Einführung von Bildungs-, Bera-

tungs- und Unterstützungsangeboten für 

alle Familien sowie Familien in Problemla-

gen (jeweils 14 Jugendämter). Nach wie 

vor hohes Interesse zeigt sich an interdis-

ziplinären Fortbildungen (16 Jugendäm-

ter), etwas seltener als im Jahr 2018 wur-

den Fortbildungen für Fachkräfte aus dem 

medizinischen Bereich installiert (5 Ju-

gendämter). 

 

  

 
 

15 Konzeptionelle Entwicklung des Sozialen Weg-
weisers im LK Birkenfeld (www.sozialerwegweiser-
bir.de) und der Homepage des Netzwerks (www.kin-
derschutz-online.de); Abschluss des Handlungsleit-
fadens „Schulabsentismus an Grundschulen“ 
(Worms). 

16 Schaffung eines präventiven "Erste-Hilfe-Kurs bei 
Kindernotfällen" für Eltern in Frankenthal, welches 
über eine Spende finanziert und somit gratis ange-
boten werden kann (Start Anfang 2020); Neuauflage 
der Aktion "Theater tut gut" (Speyer). 

http://www.kinderschutz-online.de/
http://www.kinderschutz-online.de/
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Abbildung 33 Wurden im Zusammenhang mit dem Landeskinderschutzgesetz bereits vorhandene 
Angebote bzw. Dienstleistungen ausgebaut bzw. neue geschaffen? (2018 und 2019, absolute Zahlen, 
Mehrfachnennungen möglich) 

 

 

Verwendung der Landesmittel 

Im Rahmen des Landeskinderschutzge-

setzes wurde den Jugendämtern von der 

Landesregierung im Jahr 2019 eine 

Summe von 1.541.407 Euro zur Verfü-

gung gestellt. Der größte Teil (81,8%) die-

ser Mittel wurde 2019 – wie in den Vorjah-

ren – zur Finanzierung von Personalres-

sourcen im Jugendamt eingesetzt (vgl. Ab-

bildung 34, Angaben zur Verwendung der 

Landesmittel wurden von 41 Jugendäm-

tern gemacht). Damit wurden in 40 der 41 

Jugendämter Personalstellen im Jugend-

amt aus Mitteln des Landeskinderschutz-

gesetzes finanziert (Bereiche vgl. Abbil-

dung 35). Dabei konnten 24,3 Vollzeitäqui-

valente – insbesondere in der Netzwerkko-

ordination (18,71) – finanziert werden. 

Kleinere Stellenanteile wurden im Allge-

meinen Sozialen Dienst (1,3) sowie Spezi-

aldiensten (2,29) und in der Planung 

(0,05) geschaffen. Auch eine gemeinsame 

Stelle im Jugendamt/Gesundheitsamt (1,0) 

wurde finanziert sowie sonstige (0,25 für 

„Frühe Hilfen, Planung, Qualitätsentwick-

lung“ und 0,20 in der Verwaltung) (ohne 

Abbildung).  

Im Jahr 2019 wurde ein Anteil von insge-

samt 86,0 % zur strukturellen Absicherung 

der Netzwerkarbeit verwendet (Summe 
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der Ausgaben für Personalmittel im Ju-

gendamt; Infrastrukturkosten und Perso-

nalkosten bei freien Trägern). Rund 14 % 

wurden für die Umsetzung konkreter Maß-

nahmen wie Projekte, Qualifizierungsmaß-

nahmen, Fortbildung, Öffentlichkeitsarbeit 

und ähnliches eingesetzt (vgl. Abbildung 

34). 

 

Abbildung 34 Wofür wurden die Gelder zur Umsetzung des LKindSchuG in 2019 eingesetzt? (Anga-
ben in % der gesamten eingesetzten Mittel, 39 Jugendämter haben Angaben zu den Geldern ge-
macht, Mehrfachnennungen möglich) 

 

 

Inzwischen ist in vielen Kommunen eine 

Mischfinanzierung zur Finanzierung ihrer 

Aufgaben im Rahmen des Landeskinder-

schutzgesetzes üblich, d.h. die Nutzung 

von Mitteln aus weiteren Förderprogram-

men wie z.B. der Bundesstiftung Frühe Hil-

fen. Mit diesen zusätzlichen Geldern er-

folgt eine Teilfinanzierung von Angeboten 

für den Bereich der Frühen Hilfen, insbe-

sondere für den Einsatz von Familienheb-

ammen, Projekten der Frühen Hilfen sowie 

die Einbindung von Ehrenamtlichen.
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Mittel für Personal bei 
freien Trägern; 0,8
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Abbildung 35 Wurden Personalstellen in Ihrem Jugendamt aus Mitteln des LKindSchuG finanziert? 
Wenn ja, in welchen Bereichen? (2018 und 2019, Anzahl der Jugendämter, die Personalstellen im je-
weiligen Bereich finanziert haben (n=39/40), Mehrfachnennungen möglich, keine Stellenangaben) 
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